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1 It’s a Match!
Über die Liaison von Rechtsextremismus  
und sozialen Medien

Es sei die »größte Propagandamaschine der Geschichte«, die 

da eine Handvoll Internetkonzerne mit den sozialen Medien in 

die Welt gesetzt hätten. Das behauptete der britische Komiker 

Sacha Baron Cohen Ende 2019 in einer Rede vor der Anti-Defa-

mation League (ADL), einer US-amerikanischen Organisation, 

die sich gegen Antisemitismus engagiert.1 Diese Worte waren 

keineswegs spaßhaft gemeint, wie man es von den Auftritten 

Baron Cohens gewohnt ist. Vielmehr trat er vor der ADL als be-

sorgter Zeitdiagnostiker auf, dessen Botschaften es in sich hat-

ten. »Hätte es Facebook in den 1930er-Jahren gegeben«, so eine 

weitere Aussage, »hätte es Hitler für seine Lösung der Juden-

frage werben lassen.« Das klingt nach einer steilen These, die 

man intuitiv als Übertreibung wahrnimmt, kommt sie doch aus 

dem Munde einer Person, die gerne solch überzeichnete Kunst-

figuren wie Borat oder Brüno mimt. Hält man sich aber die – 

noch im Juni 2020 bekräftigte – Position von Facebook-Chef 

Mark Zuckerberg vor Augen, dass soziale Medien »nicht die 

Schiedsrichter der Wahrheit« seien, sich also aus dem politi-

schen Wettstreit heraushalten sollten, dann kommt man nicht 

umhin festzustellen: Der Komiker hat recht. Denn nichts an-

deres bedeutet es, wenn die größte Interaktionsplattform al-

ler Zeiten sich zu Problemen des politischen Wettstreits quasi 

prinzipienlos verhält: Dann dürfen eben auch die größten Ma-

nipulatoren ungehindert ihre Technologie zur Massenkommu-

nikation nutzen.
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7 Das erneuerte Paradox der Toleranz
Auswege aus dem digitalen Faschismus

Heute erscheinen sie fast schon als naiv, die Vorstellungen, die 

noch zur Jahrtausendwende über das Internet vorherrschten. 

Da wurden endlose Weiten versprochen, in denen nationale 

Schranken aufgehoben sind, freie Angebote, für die die Gesetze 

des Marktes nicht gelten, und virtuelle Netzwerke, die sich der 

staatlichen Kontrolle entziehen. Mittlerweile ist das Netz aber 

dermaßen von unternehmerischen Verwertungsprinzipien 

durchdrungen und von nationalen Netzpolitiken eingekerbt 

worden, dass die Vorstellung von der großen digitalen Freiheit 

ins Wanken geraten ist. Auch die sozialen Medien, die lange als 

Erweiterung der freien Meinungsäußerung gefeiert wurden, se-

hen sich inzwischen mit Versuchen der Einhegung konfrontiert. 

Während autoritäre Staaten bereits Maßnahmen zu ihrer dras-

tischen Regulierung ergriffen haben, unternehmen nun auch 

die liberalen Demokratien erste Schritte der Einschränkung. 

Anders aber als beispielsweise in China oder Russland zielen 

diese nicht darauf ab, demokratische Freiheiten zu beschnei-

den. Vielmehr sind sie eine Reaktion auf die Erkenntnis, dass 

die sozialen Medien in ihrer momentanen Verfassung eine zer-

setzende Wirkung auf den sozialen Frieden haben können. 

Schon länger wird im demokratischen Kontext keineswegs 

nur diskutiert, ob die sozialen Medien ein Herd der Radika-

lisierung seien, der politisch eingedämmt werden müsse. Die 

Debatten über Hass und Manipulation im Netz haben tatsäch-

lich schon erste Regulationen gezeitigt, etwa das deutsche Netz-
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werkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Zu offensichtlich ist die 

toxische Wirkung der sozialen Medien auf die öffentliche Mei-

nungsbildung, als dass eine »wehrhafte Demokratie« dem Trei-

ben einfach stillschweigend zusehen könnte. Generell haben 

seit 2019, in Reaktion auf das Massaker an Muslimen in Neusee-

land, bei dem die Online-Dimension des neuen Rechtsterroris-

mus besonders deutlich wurde, derlei Bemühungen weiteren 

Auftrieb erhalten. So hatte der Pariser »Christchurch-Gipfel« im 

Mai 2019 zur Folge, dass sich diverse Tech-Unternehmen und 

Staatschefs zu weiteren Maßnahmen gegen extremistische In-

halte im Netz verpflichteten. Auf sie werden wir noch einge-

hen. Zweifellos hat dann auch die Corona-Krise, in der die fatale 

Wirkung digital verbreiteter Verschwörungstheorien offenbar 

wurde, dafür gesorgt, dass Regierungen und Internetkonzerne 

entschiedener gegen Falschinformationen vorgehen.

Womöglich erleben wir die Anfänge einer restriktiven Di-

gitalpolitik, die zu einer Neuordnung der Öffentlichkeitsar-

chitektur führt. Dafür spricht, dass die Position, die sozialen 

Medien müssten reguliert werden, zunehmend konsensfähig 

wird. Selbst ein Mark Zuckerberg, der sich lange vehement ge-

gen staatliche Eingriffe ausgesprochen hat, plädiert mittler-

weile für eine gesetzliche Einhegung der sozialen Medien, wie 

er in der Financial Times dargelegt hat.1 Ob dieser Sinneswan-

del auf die Einsicht zurückgeht, dass man das, was man da ge-

schaffen hat, nicht mehr unter Kontrolle hat, sei dahingestellt. 

Gut möglich, dass Facebook auch nur dem Anforderungsdruck 

nachgibt, der aus der gesellschaftlichen Bedeutung seines Pro-

dukts erwächst, die Kontrollfrage aber extern entschieden ha-

ben möchte, um nicht selbst für unbeliebte Bestimmungen ver-

antwortlich gemacht zu werden. Außerdem könnte dabei das 

Kalkül eine Rolle spielen, dass man dem Unvermeidlichen zu-

vorkommen möchte, um zumindest die Bedingungen der poli-

tischen Regulation mitgestalten zu können. Ähnliches könnte 
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auch auf die plötzlichen Angriffe auf die sozialen Medien von 

rechts zutreffen. Man denke hier nur an Donald Trumps fast 

schon historische Volte vom Juni 2020, die sozialen Medien, von 

denen er bis dahin so profitierte, politisch regulieren zu wollen, 

nachdem Twitter im Fahrwasser der Corona-Krise kommen-

tierend in seine desinformativen und gewaltverherrlichenden 

Tweets eingegriffen hatte.

Angesichts der politischen Bemühungen, die Manipulations- 

und Vernetzungsmöglichkeiten von illiberalen Akteuren ein-

zuschränken, wächst im rechten Lager offenbar eine gewisse 

Nervosität. Das zeigen unter anderem die Wehklagen mancher 

rechtsextremer Influencer, die bereits alternative Plattformen 

oder Messenger-Dienste als Zuflucht der freien Meinung an-

preisen. Dass man das Online-Treiben der extremen Rechten 

künftig weiter erschweren möchte, deuten verschiedene Vor-

schläge an, die in der Debatte über Extremismus im Netz dis-

kutiert werden. Dazu gehört etwa die Forderung nach einer 

Klarnamenpflicht in den sozialen Medien. »Anonymität ist im-

mer die Versuchung zur Hemmungslosigkeit«, sagt zum Beispiel 

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der mit einer solchen 

Pflicht Hassrede erschweren möchte.2 Andere wiederum, wie 

etwa Horst Seehofer, überlegen, die Messenger-Dienste zur Ent-

schlüsselung zu zwingen, um die digitalen Freiheiten »mit den 

unabweisbaren Bedürfnissen der Sicherheitsbehörden in Ein-

klang« zu bringen.3 

Derlei Vorschläge, mit denen primär die Bekämpfung straf-

rechtsrelevanter Handlungen erleichtert werden soll, werden 

von Stimmen begleitet, die die Plattformen der sozialen Me-

dien für die dort verbreiteten Inhalte verantwortlich machen 

wollen. Mit diesem Ruf nach einer Zentrierung von Verantwor-

tung bahnt sich womöglich eine Zäsur an, die mit der früheren 

Einhegung des Pressewesens vergleichbar wäre. Auch dieses 

zeigte einst ein destruktives Potenzial, das rechtlich und norma-
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tiv domestiziert werden musste. Die daraus resultierende Me-

dienwelt mit ihren redaktionellen Kontrollmechanismen und 

journalistischen Standards mag die demokratische Verständi-

gung nicht immer optimal gefördert haben, sie hat sie aber zu-

mindest nicht erschwert. Immerhin gelten die herkömmlichen 

Medien – bei aller berechtigten Kritik, stets anfällig für subjek-

tive oder interessengeleitete Deutungen zu sein – als Säulen der 

Nachkriegsdemokratien. Ihre normative und rechtliche Regu-

lierung steht so gesehen nicht zur Disposition, ja wird mehrheit-

lich als selbstverständlich betrachtet. Umso verwunderlicher 

ist es, dass diese doch eigentlich respektierten Normen nach 

wie vor nicht oder kaum auf die sozialen Medien angewendet 

werden, obwohl diese heute mindestens genauso bedeutsam 

für den Prozess der demokratischen Verständigung sind. 

Eine Erklärung für diese Unentschiedenheit könnte sein, 

dass die anfänglichen Wildwestzeiten des Internets neue Fak-

ten geschaffen haben, deren normative Kraft das demokrati-

sche Wertegefüge durcheinanderbringt. Im Netz anonym und 

diskret agieren zu können, ist beispielsweise ebenso eine Norm 

liberaler Gesellschaften geworden wie der Umstand, Inhalte 

ohne selektive Instanzen beziehen und verbreiten zu können. 

Gerade Letzteres bedeutet eine Neuerung, die die Abläufe der 

Massenkommunikation auf den Kopf stellt. Was vorher fast 

ausschließlich der Presse vorbehalten war – nämlich systema-

tisch Informationen an die Massen kommunizieren zu kön-

nen –, funktioniert plötzlich ganz individuell, direkt und unge-

filtert. Und das ohne die Kontrollmechanismen und Standards, 

die für die herkömmlichen Medien unverändert gelten. Da-

mit aber werden das Presserecht und die journalistische Ethik, 

welche die Demokratien auszeichnen, geradezu konterkariert. 

Diese formellen und informellen Regeln existieren ja nicht des-

halb, weil speziell der Presse nicht zu trauen wäre, sondern 

weil die Möglichkeit zur Massenkommunikation generell eine 
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große Verantwortung mit sich bringt. Diese technikgebundene 

Möglichkeit war lange exklusiv den herkömmlichen Medien 

vorbehalten, weshalb man etwa das Presserecht durchaus als 

ein Synonym für die Regeln der Massenkommunikation ver-

stehen kann. 

Vergleichbar ist dieses rechtsformale Problem ein wenig 

mit der Konfusion, die der Erfindung der Drohnen folgte. Da die 

Regeln des Luftverkehrs nur auf Flugzeuge und Helikopter zu-

geschnitten waren, sprengten diese ferngesteuerten Individu-

algeräte zeitweilig den normativen Rahmen und mussten erst 

einmal in Bestimmungen für den Luftraum integriert werden. 

Wenn nun in Diskussionen über die Verantwortung von Influ-

encern argumentiert wird, man könne diese nicht an Presse-

standards messen, weil sie ja nicht Presse seien, dann ist das 

ein Zirkelschluss, der auf einem formalen Missverständnis be-

ruht. Es ist, als würde man unter Luftverkehrsrecht nur Flug-

zeugrecht verstehen und daher grundlegende Sicherheitsprin-

zipien der Luftfahrt nicht auf Drohnen anwenden wollen, weil 

deren Betreiber weder ausgebildete Piloten seien noch einer 

Airline angehörten. Man könnte meinen, der öffentliche Dis-

kurs habe die neuen Dimensionen der Massenkommunikation 

noch nicht ganz realisiert, die sich durch den Quantensprung 

der Digitalisierung ergeben haben. 

Die digitale Revolution war und ist jedenfalls so umwäl-

zend, dass der Öffentlichkeit noch immer die Worte für manch 

neu entstandene Freiheit fehlen. Der schon mehrfach erwähnte 

Sacha Baron Cohen bringt es erneut auf den Punkt, wenn er ein-

fordert, dass »freedom of speech«, also das Recht auf Meinungs-

äußerung, nicht länger verwechselt werden sollte mit »freedom 

of reach«: dem Recht auf Reichweite. Sehr treffend beschreibt 

er damit den Umstand, dass sich heute eine neue Norm bemerk-

bar macht, von der die Öffentlichkeit noch keinen Begriff ge-

wonnen hat – und die wegen ihrer Unbestimmtheit allzu häufig 
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mit Meinungsfreiheit verwechselt wird. Sie besagt im Grunde, 

dass jede Meinung einen freien Zugang zur Öffentlichkeit ha-

ben soll, wie sie die sozialen Medien herstellen. In vielen De-

batten um freie Rede geht es inzwischen gar nicht um das Recht, 

seine Meinung äußern zu dürfen (ohne dafür Repressalien zu 

erfahren), sondern um das Recht, dass diese auch einem grö-

ßeren Publikum zugänglich gemacht, also veröffentlicht wird. 

Das Entstehen einer solchen Veröffentlichungsfreiheit verweist 

darauf, dass wir es mit einer neuen Dimension der Massenkom-

munikation zu tun haben, die nicht mehr in den alten normati-

ven und rechtlichen Rahmen passt.

Dass man sich dabei schwertut, bestehende Normen auf 

die digitale Massenkommunikation anzuwenden, mag auch mit 

deren uferlosen Dimensionen zu tun haben. Fast vergeblich 

scheint es etwa, die dichte individualisierte Akteurslandschaft 

bändigen zu wollen, die den Horizont der sozialen Medien 

füllt. Kein Vergleich zu der überschaubaren alten Medienland-

schaft, die greifbare Verantwortungszentren aufwies. Auch der 

schiere Umfang von hinterfragbaren Informationen hat sich be-

trächtlich erweitert. Nicht zuletzt scheint es im liberalen Kon-

text abwegig, alle Individuen denselben oder ähnlichen Regeln 

zu unterwerfen, wie sie für professionalisierte Medien gelten. 

Der Trend geht eben zur »redaktionellen Gesellschaft«, wie sie 

der australische Medienforscher John Hartley um die Jahrtau-

sendwende beschrieb: eine Welt, in der die Medien das Privi-

leg verloren haben, Informationen für die Massen professionell 

aufzubereiten, und stattdessen jeder zum Journalisten wird.4 

Treffender wäre es allerdings, hier von einer »postredaktionel-

len Gesellschaft« zu sprechen, wie die Journalismusforscherin 

Margreth Lünenborg richtig bemerkt. Denn es ist ja gerade der 

Bruch mit den redaktionellen Standards, der heute zum Erfolgs-

merkmal von reichweitenstarken Inhalten gehört.5 Journalisti-

sche, editorische und publizistische Praktiken wirken in dieser 
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Welt fast schon illiberal. Entsprechend gelten die sogenannten 

 Gatekeeper vielen nicht als diejenigen, die den öffentlichen Dis-

kurs vor toxischen Verunreinigungen schützen (oder einfach 

nur inhaltliche und formale Qualität garantieren), sondern als 

diejenigen, die den Bürgern verwehren, sich am öffentlichen 

Diskurs zu beteiligen.

Die Welt des Internets und der sozialen Medien mit ihren 

vollkommen neuen Regeln, Strukturen und Dynamiken for-

dert unsere demokratische Gesellschaft nicht nur in vielerlei 

Hinsicht heraus, sondern drängt sie regelrecht in einen Kon-

flikt mit den eigenen Normen. Das gilt in besonderem Maße 

für den digitalen Faschismus. Er verschärft nämlich noch ein-

mal das Dilemma, mit dem sich Demokraten ohnehin stets kon-

frontiert sehen, wenn es darum geht, den Feinden der offenen 

Gesellschaft zu begegnen. Gemeint ist Karl Poppers Toleranz-

paradox, das an die Pflicht von wehrhaften Demokratien erin-

nert, keine Toleranz gegenüber der Intoleranz walten zu las-

sen. Diese Pflicht ist deshalb paradox, weil sie demokratische 

Akteure dazu zwingt, gegen ihre eigenen liberalen Prinzipien 

zu handeln oder sie zumindest neu zu denken. In der digita-

lisierten Welt erweist sich das Ganze als besonders schwierig. 

Denn im Umgang mit dem digitalen Faschismus genügt es nicht, 

den Blick einfach nur auf die Akteure der Intoleranz zu rich-

ten, sondern man muss auch die Strukturen berücksichtigen, 

die seine Dynamik begründen. 

Gerade diese Strukturen stehen aber für die digitalen Frei-

heiten, die die Menschen in Demokratien bereits als selbstver-

ständlich betrachten. Die abschließende Frage lautet also: Wie 

können in diesem Spannungsfeld Maßnahmen aussehen, die fa-

schistischen Dynamiken im Netz entgegenwirken, ohne selbst 

die Demokratie zu schwächen? Dafür schauen wir uns in die-

sem Kapitel genauer die Perspektiven und Probleme einer Re-

gulierung der sozialen Medien an. Dazu zählen zum einen die 
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Möglichkeiten einer Selbstregulation durch die Tech-Unterneh-

men. Sie können insofern als immanente Handlungsebene be-

zeichnet werden, als sie die Strukturen betreffen, die sich die 

sozialen Medien selbst geben. Zum anderen zählen dazu die 

Möglichkeiten der politischen Regulation, womit die externe 

Handlungsebene gemeint ist: Welche Strukturen können den 

sozialen Medien von außen verordnet werden? Um diese bei-

den Ebenen richtig einordnen zu können, müssen wir aber zu-

nächst klären, warum die Möglichkeiten der Zivilgesellschaft 

innerhalb der Strukturen der sozialen Medien – also auf der 

internen Handlungsebene – so begrenzt sind.

Die Grenzen der demokratischen Gegenrede

Einen Vorgeschmack auf das Konfliktpotenzial, das mit der Re-

gulierung der sozialen Medien einhergehen dürfte, liefert die 

Empörung über Artikel 13. Das ist jene EU-Richtlinie, die die 

Plattformen bei Urheberrechtsverletzungen haften lässt – und 

die vor allem aus der Youtuber-Szene als »Zensur« kritisiert 

wurde. Generell nehmen gerade jüngere Menschen die Frei-

heiten, die die sozialen Medien bieten, als selbstverständlich 

und ihre Beschneidung als Rückschritt wahr. Dass es bei den 

unbeliebten EU-Maßnahmen, die vor allem mit der Einführung 

von Upload-Filtern verbunden werden, primär gar nicht um 

eine politische, sondern um eine ökonomische Absicht ging, 

zeigt umso mehr, wie stark die User die Norm der Veröffentli-

chungsfreiheit schon verinnerlicht haben. Jeder Versuch einer 

Regulierung riskiert also, einen großen Teil der Öffentlichkeit 

zu verprellen, der die digitalen Freiheiten lieb gewonnen hat. 

Obendrein kollidieren solche Eingriffe in das Geschäftsmodell 

von großen Unternehmen mit den markliberalen Prinzipien, 

die gerade konservativen Akteuren noch immer heilig sind. Es 

verwundert in dieser Gemengelage daher nicht, dass Politiker 
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insgesamt nach wie vor nur mit zaghaften Vorschlägen zur Re-

gulation sozialer Medien daherkommen. 

Andererseits setzt sich offenkundig verstärkt die Ansicht 

durch, dass die Freiheiten, die soziale Medien bieten, Entwick-

lungen ermöglichen, die letztlich die liberale Demokratie unter-

graben. Es ist nun einmal die Achillesferse von offenen Gesell-

schaften, dass ihre Freiheiten auch von denen genutzt werden 

können, die gegen ebendiese Freiheiten arbeiten. Genau aus 

diesem Umstand leitet sich ja das Toleranzparadox ab, das sich 

im digitalen Zeitalter in erneuerter Form zeigt. Denn mit den 

erweiterten Kommunikationsmöglichkeiten erweitern sich 

auch die Möglichkeiten intoleranter Kräfte. Und dass gerade 

die extreme Rechte mit der Digitalisierung beträchtliche Raum-

gewinne erzielen konnte, die die offene Gesellschaft gefährden, 

haben wir ausführlich beschrieben. 

Welche Auswege aus dem digitalen Faschismus lassen sich 

nun aber aufzeigen? Als abwegig kann zumindest die Holzham-

mermethode gelten, die sozialen Medien oder gar das gesamte 

Internet einfach abzustellen – obwohl dies sicher zur Beruhi-

gung der Nerven beitragen würde. Klar scheint jedoch, dass 

regulative Eingriffe nötig sind – auch wenn dies einer Grat-

wanderung gleicht, bei der Vorteile und Probleme der Maßnah-

men genau abzuwägen sind, damit sie der Demokratie nicht am 

Ende mehr schaden als nutzen.

Lange Zeit hat man Hass und Hetze in den sozialen Medien 

als ein relativ unpolitisches und rein virtuelles Problem behan-

delt. Viele ihrer Ausdrucksformen – so etwa die Verrohung und 

Enthemmung in der Sprache – betrachtete man quasi als natür-

liche, wenn auch lästige Begleiterscheinung einer technologi-

schen Modernisierung, die anonyme und impulsive Interaktio-

nen en masse ermöglicht. Die Algorithmen, die nun unseren 

Blick auf die Welt anleiten, wirkten lange wie eine zweite Haut, 

die sich über die Gesellschaft spannt. Jeder schien nun selbst 
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verantwortlich für die Inhalte, mit denen er unter ihrer Ägide 

interagiert. Von der Verantwortung der Tech-Unternehmen, die 

mit der technischen Kuratierung dieser Interaktionen einher-

geht, war zunächst kaum die Rede. Abgesehen von Maßnahmen 

gegen Online-Kriminalität und jugendgefährdende Inhalte gal-

ten auch staatliche Eingriffe eher als unangemessen.

Dementsprechend wollte man den Gefahren der Digitali-

sierung von sowohl staatlicher als auch zivilgesellschaftlicher 

Seite zunächst mit der Förderung von Medienkompetenz be-

gegnen. Und mit dem digitalen Engagement von Demokraten, 

die die Herausforderung eines veränderten politischen Wettbe-

werbs annehmen müssten. So wie die Bürger generell zur di-

gitalen Zivilcourage aufgerufen waren. Ausdruck solcher Be-

mühungen sind etwa zahlreiche Angebote in der politischen 

Bildung, die einerseits »Online-Radikalisierung« vorbeugen 

und andererseits im Umgang mit Hassrede im Netz schulen 

sollen. Hierzu zählen auch zivilgesellschaftliche Initiativen, die 

»digitale Straßenarbeit« betreiben, über Fake News aufklären 

und Online-Kampagnen gegen rechts organisieren. Zur wich-

tigsten Handlungsform der Projekte gegen Rechtsextremismus 

im Netz hat sich dementsprechend die sogenannte Gegenrede 

entwickelt. Darunter versteht man, grob gesagt, jegliche Form 

der Kommunikation, die sich gegen rechtsextreme Propaganda 

im Allgemeinen und Hassrede im Besonderen richtet. Sie kann 

darin bestehen, konkreten Inhalten zu widersprechen – sei es 

durch die Erwiderung von Fakten, sei es durch Gegentrolling 

oder darin, die Erzählungen der extremen Rechten herauszu-

fordern – durch Gegennarrative, die die rechtsextremen Erzäh-

lungen entblößen, oder durch alternative Erzählungen, die eine 

andere Sichtweise auf bestimmte Probleme bieten. 

Gegenrede kann von Einzelnen, zivilgesellschaftlichen 

Gruppen, Parteien und den herkömm lichen Medien angewen-

det werden, ob in Form individuellen Debattierverhaltens oder 
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organisierter Online-Kampagnen. Auch durch die Moderation 

von Kommentaren auf einer Facebook-Seite kann Gegenrede 

stattfinden, zum Beispiel, wenn auf Fakten oder unangemes-

sene Inhalte verwiesen wird. Sogar der Hinweis auf Verhal-

tensregeln – oft als Netiquette bezeichnet – kann in gewisser 

Weise als Gegenrede gelten. In diesem Sinne können selbst die 

Tech-Unternehmen Gegenrede ausüben, indem sie kommentie-

rend bei postfaktischen Inhalten eingreifen, wie verstärkt etwa 

bei Twitter zu beobachten. Dabei verfügen sie, im Gegensatz 

zum gewöhnlichen Nutzer, auch über metrische Mittel, um zum 

Beispiel Gegennarrative zu unterstützen, etwa indem Hass posts 

in der Reihenfolge der Postings nach unten gerankt werden: das 

sogenannte Shadow Banning. 

Mag die Gegenrede als das wichtigste Instrument im vir-

tuellen Kampf gegen rechts gelten, so lässt sich nur schwer et-

was über ihre Effektivität aussagen. Der anhaltende Zuspruch 

für rechtsextreme Akteure in den sozialen Medien lässt zumin-

dest erahnen, dass sie allein nicht ausreicht, um der faschisti-

schen Logik ernsthaft Einhalt zu gebieten. Trotz der verstärk-

ten Bemühungen gegen Propaganda und Manipulation im 

Netz – einschließlich der zahlreichen Faktenchecker-Dienste, 

die sich generell gegen Falschmeldungen richten – erweist 

sich beispielsweise die Klientel der AfD als in hohem Maße re-

sistent gegen faktenbasierte Argumente. Ja, sie sieht die wah-

ren Faktenchecker vielmehr in den Organen der Partei, aber 

auch in den rechtsextremen Alternativmedien und Influencern. 

Auch wenn die überwiegende Mehrheit der Bundesbürger den 

Rechts extremismus als dominierenden Einfluss in der AfD er-

kannt hat, so hat sich die Partei damit laut dem Rechtsextremis-

musforscher Gideon Botsch doch eine Stammwählerschaft erar-

beitet, die nur schwer »zurückzuholen« sei, »sofern die AfD sich 

nicht selbst sabotiert«.6 Ähnlich sehen wir, wie Corona-Skep-

tiker ihre ganz eigenen kommunikativen Parallelwelten auf-
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bauen, in denen sie sich und ihr objektives Wahrnehmungs-

vermögen verlieren.

Neuere Studien behaupten zwar, dass Gegenrede – zumin-

dest in organisierter Form wie bei der von Jan Böhmermann ini-

tiierten digitalen Bürgerrechtsbewegung Reconquista Internet – 

effektiv sein kann.7 Allerdings wäre zu fragen, was genau unter 

»effektiv« zu verstehen ist. Wenn etwa die Gegenrede in be-

stimmten Diskussionen die Hassrede übertrifft und schließlich 

vielleicht sogar zum Schweigen bringt, heißt das ja nicht, dass 

nicht doch der eine oder die andere in diesem Schlag abtausch 

von den rechtsextremen Positionen überzeugt wurde. Und was 

ist es eigentlich wert, wenn sich zwar zwei Menschen über-

zeugen lassen, ein dritter deswegen aber erst recht zur Gewalt 

greift? Solche Effekte lassen sich nur schwer bewerten – und ei-

gentlich auch kaum erfassen. Das gilt umso mehr, als die gan-

zen passiv Mitlesenden, die gar nichts zum Ausdruck bringen, 

an dem sich eine Einstellung, geschweige denn deren Wandel 

ablesen ließe, ja ebenso von den Kontroversen in den sozia-

len Medien beeinflusst werden. Wie sich solche Kontroversen 

auf die Einstellungen der vielen Beteiligten auswirken, ist je-

denfalls weder datenrechtlich noch datentechnisch abzubilden. 

An Studien, die einen Zusammenhang zwischen dem Hass im 

Netz und der Zunahme rechter Gewalt behaupten, mangelt es 

sicher nicht. Und doch ist damit nichts darüber ausgesagt, ob 

jener Hass auch wirklich durch die sozialen Medien angeheizt 

ist. Immerhin sind diese mittlerweile so in den Alltag der Men-

schen verflochten, dass sich analytisch kaum zwischen Online- 

und Offline-Faktoren trennen lässt.

Wenn wir auch die Wirkung von Gegenrede nur schwer 

bemessen können, so können wir doch bestimmen, welchen 

Anforderungen sie genügen müsste: Indem wir auf die Fakto-

ren für die Raumgewinne der extremen Rechten schauen, die 

in den sozialen Medien besonders agil und erfolgreich ist. Die 
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Techniken und Mechanismen, auf denen dieser Erfolg basiert, 

haben wir im Verlauf dieses Buches eingehend analysiert. Da-

bei zeigte sich, dass die extreme Rechte auf ein Set von Manipu-

lationstechniken bauen kann, die mit der Funktionsweise der 

sozialen Medien besonders gut korrespondieren. Sie profitiert 

dabei auch von einer neuen Wahrnehmungsorganisation, die 

mit den sozialen Medien einhergeht – und die mit der faschisti-

schen Logik, welche die extreme Rechte antreibt, teilweise kom-

patibel ist. Wenn aber die dramatischen Erzählungen der ex-

tremen Rechten gut mit den angstverstärkenden Mechanismen 

der sozialen Medien harmonieren, wenn ihr Gaslighting gut mit 

den postfaktischen Dynamiken im Netz zusammenwirkt und 

wenn ihre Bemühungen der metrischen Manipulation in der 

digitalen Interaktionsökonomie gut aufgehen, dann verweist 

das in der Summe auf doch sehr knifflige Herausforderungen 

in der demokratischen Gegenrede. 

Grundsätzlich ist Gegenrede ein richtiger, ja notwendiger 

Ansatz: Demokraten sollten sich verpflichtet fühlen, antidemo-

kratischen Tendenzen die Stirn zu bieten. Die digitale Gegenrede 

ist wiederum gerade wegen der neuen informellen, schwarm-

artigen (Hass-)Kulturen mit ihren faschistischen Dynamiken 

besonders angebracht. Anders gesagt: Es genügt nicht mehr, 

sich auf die politischen Organisationen intoleranter Akteure 

einzuschießen. Und gleichzeitig sind diese rechten Schwarm-

strukturen selbst kaum greifbar, weil sie oft nur temporär zu-

sammenfinden, sich immer wieder neu bilden und unvorher-

gesehen auftauchen. Insofern es dabei vor allem Erzählungen 

sind – seien es Gerüchte, seien es Verschwörungstheo rien –, 

über die die faschistische Dynamik transportiert wird, ist es 

natürlich naheliegend, dass der digitale Antifaschismus starke 

Gegenerzählungen benötigt. Gleichwohl macht es dieser Be-

fund nicht einfacher. Denn angesichts der Mechanismen sozia-

ler Medien, die gut mit den Bedrohungserzählungen der extre-
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men Rechten zusammenspielen und reichlich Möglichkeiten 

der Manipulation bieten, muss auch jede Gegenrede strategisch 

durchdacht, kontextuell flexibel und gut koordiniert sein, um 

wirklich durchschlagend zu sein. 

Rechtsextreme Akteure können beispielsweise gezielt Nach-

richten verstärken und streuen, die zu ihren Bedrohungsnarra-

tiven passen, und diese korrespondieren wiederum aufgrund 

ihres emotionalisierenden Gehalts gut mit der affektfördern-

den Technologie der sozialen Medien. Außerdem können sie 

in den Mainstream nun effektiv postfaktische und verschwö-

rungstheoretische Informationen einspeisen, die Chaos in der 

politischen Meinungsbildung stiften und das Vertrauen in Staat 

und Medien untergraben. Auch das wird durch die Funktions-

weise der sozialen Medien verstärkt, die bekanntlich die Kon-

sumentenneigung zu dramatischen Informationen stärker be-

dienen. Nicht zuletzt können rechtsextreme Akteure durch 

Online-Aktivismus die Größenverhältnisse im Meinungsspek-

trum verzerren, sodass ihre Inhalte normaler, ja glaubwürdiger 

wirken und sichtbarer sind. Zugute kommt ihnen dabei, dass 

gerade simple, kontroverse und symbolträchtige Inhalte in der 

Interaktionsökonomie der sozialen Medien beschleunigte Ver-

breitung erfahren. 

Diese Mechanismen markieren wichtige Ansatzpunkte 

für Online-Strategien gegen Rechtsextremismus. Eine organi-

sierte Gegenrede, die sich an ihnen orientiert, dürfte jedenfalls 

an Durchschlagskraft gewinnen. Wie wir gesehen haben, hilft 

metrische Manipulation dabei, die Rezipienten in ihrer Wahr-

nehmung der Realität zu desorientieren, was wiederum hilft, 

bestimmte Ängste zu verstärken. Die Online-Praktiken der de-

mokratischen Zivilgesellschaft sollten daher – im Rahmen des 

normativ Vertretbaren – gezielt in diesem Wirkungszusam-

menhang intervenieren, um jene Dynamik zu brechen oder 

zumindest abzuschwächen. Um das Potenzial einer solchen 
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strategischen Interaktion auszuschöpfen und unerwünschte 

Nebenfolgen zu vermeiden, müssen die Praktiker der Gegen-

rede mit den Manipulationstechniken der extremen Rechten 

und deren Zusammenspiel mit den Verbreitungsmechanismen 

sozialer Medien allerdings gut vertraut sein. Dieses komplexe 

Knäuel hält nämlich, wie wir gleich sehen werden, stets Tücken 

bereit, durch die selbst kommunikative Handlungen mit den 

besten Absichten nach hinten losgehen können.

Neben einer Kenntnis rechtsextremer Schlüsselakteure 

und ihres Agierens braucht es dafür auch ein ausgeprägtes Ver-

ständnis der Art und Weise, wie rechtsextreme Narrative ge-

nau strukturiert sind, wie sie dargeboten werden und warum 

sie affektive Resonanz erzeugen. Eine weitere Voraussetzung 

wäre auch Wissen darüber, wie narrative Überzeugung im All-

gemeinen und die der extremen Rechten im Besonderen funk-

tioniert. Organisationen wie die Amadeu-Antonio-Stiftung leis-

ten auf diesem Feld Pionierarbeit und unterstützen Menschen 

und Vereine mit reflektierten Materialien und Weiterbildun-

gen. Gleichwohl bleibt fraglich, wie umfassend und abgestimmt 

ein solches Wissen überhaupt angewendet werden kann, da es 

selbst Experten aus den Sozial- und Kommunikationswissen-

schaften sowie aus der Psychologie schwerfällt, die vielen Fak-

toren zu überblicken und zu ordnen. 

Laut der sogenannten Persuasionsforschung, die sich da-

mit befasst, wie sich Menschen überzeugen lassen, erfordern 

beispielsweise unterschiedliche Rezipiententypen unterschied-

liche Ansprachen. Gerade in den sozialen Medien, wo sich ganz 

verschiedene solcher Typen tummeln und mitlesen, muss die 

Entscheidung für eine bestimmte kommunikative Strategie fast 

zwangsläufig widersprüchlich wirken: Denn was den  einen 

überzeugt, bestärkt die andere in ihrer Position. Auch die ei-

gene Sprechposition ist von Bedeutung, denn das, was man in 

den Augen der Rezipienten darstellt, entscheidet bereits über 
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die Glaubwürdigkeit der eigenen Argumente. Wie an anderer 

Stelle gezeigt, tendieren insbesondere Menschen mit einem in-

tuitiven Denkstil dazu, Aussagen dann als wahr zu empfinden, 

wenn sie von Menschen stammen, mit denen sie sich identi-

fizieren können. Kommen die Aussagen von jemandem, der 

dem Feindbild entspricht, führt das nicht selten dazu, dass das 

Gegenteil bejaht wird. Unter dem Label einer Antifa-Gruppe 

wird es daher ebenso schwierig sein, die Sympathisanten des 

Rechtsextremismus zu überzeugen, wie in der Sprache der po-

litischen Korrektheit, die den Sprecher bereits als verhassten 

»Gutmenschen« ausweist. Es kann daher, wie Sebastian Herr-

mann schreibt, in solchen Auseinandersetzungen sinnvoll sein, 

»die politische Haltung nicht von Beginn an offenzulegen«, um 

einen Moment der Öffnung zu ermöglichen.8

An diesem Ratschlag sieht man schon, dass die Realität der 

sozialen Medien demokratische Akteure mehr denn je zu mora-

lischen Abstrichen und taktischer Kommunikation zwingt. Um 

dem digitalen Faschismus eine effektive Gegenrede entgegen-

zusetzen, müssen sie ihre Informationen und Botschaften so 

aufbereiten und präsentieren, dass sie auch tatsächlich eine 

positive Wirkung haben – oft weniger bei einem einzelnen Ge-

genüber als bei einem mitlesenden Publikum. Das kann natür-

lich nicht bedeuten, sich dem radikalen Pragmatismus der ex-

tremen Rechten anzuschließen, die das Publikum systematisch 

täuscht. Ein gewisser Pragmatismus aber, der eine Flexibilität 

in Auftreten, Ansprache und der Sprache selbst erlaubt, scheint 

unumgänglich, wenn die emotionalisierten Gemüter argumen-

tativ abgeholt werden sollen. Eine Gegenrede, die ihren Zweck 

darin findet, das vermeintlich moralisch Richtige zu sagen, 

ohne auf die wirklichen Folgen zu achten – der Soziologe Max 

Weber nannte das »Gesinnungsethik«9 –, läuft nämlich stets Ge-

fahr, Abwehrreflexe auszulösen oder als Papp kamerad zu die-

nen, an dem sich rechtsextreme Online-Aktivisten abarbeiten 
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können. Wo die Gegenrede keine dem Kontext angemessene 

Form und Sprache bieten kann, mag es sogar besser sein, ganz 

zu schweigen – um so wenigstens nicht die Sichtbarkeit rechts-

extremer Inhalte zu erhöhen. 

Unter solchen »verantwortungsethischen« Prämissen kann 

organisierte Gegenrede durchaus zur Stabilisierung demokra-

tischer Diskurse beitragen. Sei es in Form von Gegennarrati-

ven oder alternativen Narrativen, sei es mittels koordinierten 

Online-Aktivismus oder taktischen Moderationsverhaltens, sei 

es durch das entschiedene und strategische Auftreten demo-

kratischer Institutionen oder zivilgesellschaftlicher Akteure. 

Allerdings hat die demokratische Gegenrede Grenzen, wenn 

nicht sogar einen Nachteil gegenüber dem rechtsextremen 

Online-Aktivismus – zumindest dort, wo es um ein für die fa-

schistische Logik empfängliches Publikum geht. Denn während 

rechtsextreme Akteure von den neuen Manipulationsmöglich-

keiten exzessiv Gebrauch machen können, verbieten sich diese 

für demokratische Akteure weitgehend. Gewiss, auch sie stre-

ben häufig nach Geltung oder gar Macht, wobei sie mal mehr, 

mal weniger von Vereinfachungen und Täuschungen Gebrauch 

machen. Ein systematischer, ja perfider Gebrauch der angstver-

stärkenden, postfaktischen und metrisch-manipulativen Me-

chanismen bleibt aber, wie sich klar feststellen lässt, Akteuren 

wie der extremen Rechten vorbehalten. 

Die extreme Rechte hat, wie wir mehrfach aufgezeigt ha-

ben, ein sehr instrumentelles, ja ruchloses Verhältnis zur Wahr-

heit. Folglich schreckt sie weder vor manipulativen Techniken 

noch vor Einschüchterungen und Belästigungen zurück, um 

 politische Raumgewinne zu erzielen. Demokratische Akteure 

hingegen, die an Stabilität, Kontinuität und Verständigung, ja 

an einem aufgeklärten Diskurs insgesamt interessiert sind, kön-

nen von den vielfältigen technischen Möglichkeiten, die so zia le 

Medien für Manipulationen bereithalten, nicht – zumindest 



214

nicht im selben Maße – Gebrauch machen. Andernfalls wür-

den sie ihre Werte verraten und demokratische Standards un-

terlaufen, die ja nicht nur für Wahlvorgänge, parlamentarische 

Abläufe und Regierungstätigkeiten gelten, sondern auch dafür, 

wie man den Diskurs führt. In der Tat sieht sich der digitale An-

tifaschismus mehreren Dilemmata gegenüber, die nicht nur die 

Integrität demokratischer Akteure betreffen, sondern die Sub-

stanz der Demokratie selbst.

Zuallererst befinden sich demokratische Akteure in einem 

Polarisierungsdilemma. Für sie kann es kaum opportun sein, 

ihrerseits die politischen Emotionen anzukurbeln, mit denen 

die extreme Rechte in den sozialen Medien die Gesellschaft 

spaltet, um ihre illiberale Politik in Gang zu bringen. Gerade 

rechts extreme Bedrohungsnarrative weisen bestimmten Grup-

pen nicht nur eine Schuld an Missständen zu, sondern erklären 

sie auch zu einer existenziellen Gefahr, die eine kompromiss-

lose Frontstellung verlangt. Damit sind diese Erzählungen nicht 

nur gefährliche Rede, weil sie zu Gewalt gegen jene Gruppen 

anregen. Sie gefährden damit auch die Demokratie, insofern 

sie das demokratische Prinzip der Verständigung aushebeln. 

Zwar gibt es durchaus Ängste, die auch von demokratischen Er-

zählungen adressiert werden, doch sind diese emotional nicht 

so wirkmächtig. Was etwa die Gefahr des Klimawandels an-

geht, mobilisieren hier durchaus auch demokratische Akteure 

mit Ängsten. Allerdings ist diese Gefahr relativ abstrakt und 

vielschichtig, sodass sich kein klares Feindbild aufdrängt, an-

gesichts dessen die angesprochene Gemeinschaft zusammen-

rückt. Vielmehr wird die Schuld in den eigenen Reihen gesucht, 

ja sogar bei jedem Einzelnen. 

Konkreter ist da schon die Bedrohung des Rechtsextremis-

mus selbst. Er lässt sich eher mit spezifischen Akteuren verbin-

den und stellt für einige eine akute Lebensgefahr dar. Und doch 

lässt sich gegen ein solches Feindbild nicht so einfach Hass mo-
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bilisieren. Wie verschiedene Studien aus der Gewaltforschung 

zeigen, sind es nämlich vor allem ethnische, nationale und re-

ligiöse Identitäten, die eine kategorische Ausgrenzung und Ab-

wertung ermöglichen, insbesondere, wenn sie sich klar defi-

nierten Territorien zuordnen lassen.10 Mit Feindbildern, die 

sich außerhalb der Gemeinschaft verorten lassen, denen also 

etwas Fremdes anhaftet, funktioniert die Unterscheidung von 

Gut und Böse eben einfacher als mit politischen Akteuren, die 

aus der Gemeinschaft selbst stammen. Für sie bleibt stets et-

was Restempathie. Und umgekehrt fühlen sich viele nicht von 

Rechtsextremismus betroffen, weil seine rhetorischen und kör-

perlichen Angriffe vor allem Minderheiten treffen – laut Terro-

rismusforschung ein wichtiger Grund, warum Rechtsterroris-

mus häufig verharmlost wird. Wenn demokratische Akteure 

also Ängste ansprechen, so in der Regel solche, die man nicht 

pauschal auf andere Gruppen projizieren kann – zumal diese 

aus guten Gründen auch nicht entmenschlicht werden dürfen. 

Die Emotion des Hasses kann deshalb unter Demokraten keine 

so große Wirkung entfalten wie im rechtsextremen Diskurs. Da-

mit aber fehlt ihnen ein Mittel der emotionalen Mobilisierung, 

mit dem die extreme Rechte sehr erfolgreich in den sozialen 

Medien agiert. 

Ein weiteres Problem in der strategischen Interaktion stellt 

für demokratische Akteure das Wahrheitsdilemma dar. Es ver-

bietet sich für sie nämlich schlichtweg auch, gezielt Fake News 

zu streuen und Gaslighting zu betreiben, die Menschen, die 

sie erreichen wollen, also zu desinformieren und zu desorien-

tieren. Das widerspräche den demokratischen Prämissen, die 

nach mündigen und aufgeklärten Bürgern, aber auch nach Ver-

ständigung über Fakten und Wahrheiten verlangen. Gerade die 

rechtsextremen Erzählungen von Verschwörung und Verrat un-

tergraben jedoch das Vertrauen in demokratische Institutionen 

und Verfahren. Zugleich sabotieren sie eine ausgewogene Mei-
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nungsbildung, da sie die Rezipienten von tendenziösen Infor-

mationen abhängig macht (Stichwort: Gaslighting). Dies wie-

derum beeinträchtigt die Fähigkeit zu Dialog und kritischem 

Nachdenken, da es den Korridor von als möglich empfundenen 

Wahrheiten verengt und gegenteilige Ansichten der Lüge ver-

dächtig macht. Zwar erheben auch demokratische Akteure stets 

einen Wahrheitsanspruch, doch ist ihnen (im Idealfall) eine 

Denkweise eigen, die in Betracht zieht, dass der eigenen Posi-

tion potenziell ein Irrtum zugrunde liegen könnte – und dass 

es andere legitime Sichtweisen auf ein Problem geben kann. 

Bei aller Leidenschaft für das eigene Programm: Der poli-

tische Gegner ist in einer demokratischen Kultur doch so weit 

wertzuschätzen, dass er nicht in die Rolle des Feindes gedrängt 

wird. In diesem Sinne teilen Demokraten, die sich durch kon-

krete politische Profile unterscheiden, eine übergeordnete, me-

tapolitische Position: Anderen Meinungen ist mit einem gewis-

sen Wohlwollen zu begegnen. Man mag die Argumente des 

Gegners nicht teilen; sie sind aber ernst zu nehmen und ins 

Verhältnis zu den eigenen zu setzen – auch wenn in der Praxis 

oft Subjektivität und Eigeninteresse überwiegen. Es ist jene, von 

Richard Reich benannte »extrakonstitutionelle Voraussetzung« 

der Demokratie, die unterlaufen wird, sobald man die demo-

kratische Debatte noch nicht mal mehr theoretisch als eine be-

greift, bei der man Argumente austauscht und deren Ausgang 

offen ist. Der »Infokrieg« der extremen Rechten, die unmittel-

bar auf die Durchsetzung der eigenen Politik abzielt – mit al-

len unkonventionellen Mitteln –, ist daher ein asymmetrischer, 

weil Demokraten nicht dieselben Waffen nutzen können.

Schließlich stehen demokratische Akteure noch vor einem 

Mobilisierungsdilemma. Denn auch die naheliegende Option, 

dem digitalen Faschismus mit einem verstärkten Online-Ak-

tivismus die Stirn zu bieten, hält Fallstricke bereit. Zum einen 

tragen, ganz konkret, auch kritische Reaktionen auf rechts-
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extreme Inhalte in der Interaktionsökonomie der sozialen Me-

dien zur besseren Sichtbarkeit ebenjener Inhalte bei. Zum an-

deren dürfte, ganz allgemein, eine digitale Mobilisierung der 

liberalen Öffentlichkeit im Kampf um die Metriken in den so-

zialen Medien ein politisches Wettrüsten im Online-Aktivismus 

nach sich ziehen. Wenn sich etwa Korea-Pop-Fans, wie neuer-

dings zu beobachten, digital politisieren und innovative Mas-

sen-Online-Aktionen gegen Trump ausführen, ist es nur eine 

Frage der Zeit, bis auch die Gegenseite eine Schippe drauflegt. 

Dass sich ein solches Wettrüsten für demokratische Akteure 

rechnen würde, kann durchaus bezweifelt werden. So lässt 

sich ein liberales Publikum gewiss weniger für Troll-Armeen 

begeistern, die mit Fake-Profilen Interaktionen simulieren und 

auf Kommando das politische Gegenüber unter einer Flut von 

Kommentaren begraben. Zudem würde eine Anwendung sol-

cher Methoden, wie sie den rechtsextremen Online-Aktivis-

mus auszeichnen (einschließlich der Nutzung von Bots und 

Doxing-Techniken), die demokratischen Akteure selbst zu Ma-

nipulatoren machen. 

Damit wäre ein Schaden für die Demokratie selbst gege-

ben – nicht nur, weil es ihre aufklärerischen Werte verletzte. 

Denn je mehr sich der politische Wettbewerb in die sozialen 

Medien verlagert, desto größer wird – um nicht im Nachteil zu 

sein – der Zwang der Akteure, von deren persuasiv-manipula-

tiven Möglichkeiten Gebrauch zu machen, einschließlich der 

auf starke Affekte setzenden Äußerungen, die den politischen 

Diskurs infantilisieren und verflachen. Überhaupt begünstigen 

die sozialen Medien mit ihren auf Informationshäppchen aus-

gelegten Kommunikationsformen unterkomplexe Botschaften 

und Laienmeinungen, sodass die Qualität des demokratischen 

Diskurses abnehmen dürfte – und das obwohl eine zuneh-

mend komplexe Welt eigentlich das Gegenteil von Simplifizie-

rung verlangt. Nicht zuletzt steht zu befürchten, dass im poli-
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tischen Wettstreit noch weniger als zuvor das Argument zählt, 

sondern stattdessen eine vermeintlich numerische Masse, die 

noch nicht einmal repräsentativ für die tatsächlichen Mehr-

heitsverhältnisse sein muss. Auch alle metrischen Ansätze zur 

Unterstützung der Gegenrede sind daher für Demokraten mit 

Vorsicht zu genießen.

Von der Selbstregulation zur politischen Regulation

Insgesamt sind die Möglichkeiten eines Auswegs aus dem digi-

talen Faschismus auf der skizzierten internen Handlungsebene 

mit den Mitteln der zivilgesellschaftlichen Gegenrede allein be-

grenzt. Denn innerhalb der bestehenden Strukturen sozialer 

Medien herrscht keine kommunikative Waffengleichheit zwi-

schen Demokraten und Rechtsextremen. Für Erstere sind oben-

drein Praktiken der Gegenrede durchaus risikobehaftet, kön-

nen diese doch rechtsextremen Akteuren zusätzliche Anlässe 

zur Agitation bieten oder gar demokratische Normen schwä-

chen. Außerdem zwingen die Funktionsweisen der sozialen 

Medien demokratische Akteure dazu, sich bei ihrer Kommu-

nikation mitunter im Grenzbereich des demokratisch Vertret-

baren zu bewegen. Einerseits ist die Nutzung der Plattformen 

unumgänglich geworden, um im Kampf um die Köpfe mithal-

ten zu können. Andererseits begünstigt ihr technisches Design 

emotionalisierende Narrative und affektive Politiken, sodass 

eine rationale und vermittelnde Auseinandersetzung, wie sie 

demokratische Akteure idealerweise praktizieren, in der Ge-

sellschaft weniger Resonanz erfährt. Dadurch geraten sie unter 

Zugzwang, sich auf Praktiken einzulassen, die besser mit der 

Verbreitungslogik der sozialen Medien korrespondieren, auf 

die Gefahr hin, das demokratische Ideal aufzuweichen.

So betrachtet kann es nicht im Interesse demokratischer 

Akteure sein, dass sich der politische Wettbewerb weiter in die 
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sozialen Medien verlagert. Auch deshalb, weil sich die Demo-

kratie damit in Abhängigkeit von den Unternehmen begibt, die 

diesen Wettbewerb kuratieren. Und doch können Demokraten 

nicht darauf verzichten, die Möglichkeiten eines digitalen An-

tifaschismus wahrzunehmen. Eine Vernachlässigung der sozia-

len Medien – die nun einmal eine soziale Tatsache sind – würde 

bedeuten, dass man dieses eminent wichtige Feld politischer 

Meinungsbildung extremistischen und destruktiven Kräften 

überlässt. Die Herausforderung besteht also darin, in einem 

asymmetrischen Schlagabtausch die richtige Balance zu fin-

den, um als Korrektiv illiberaler Dynamiken zu wirken, ohne 

selbst Teil dieser Dynamiken zu werden. Gleichzeitig bleibt es 

das grundlegende Dilemma, dass man mit der massenhaften 

Nutzung der fragwürdigen Strukturen genau jene Bedingun-

gen reproduziert, die für die demokratische Sache so unvor-

teilhaft sind. Im Endeffekt würde man mit einer solchen Stra-

tegie den sozialen Medien erst recht noch mehr Bedeutung im 

politischen Wettbewerb verleihen.

Auf Dauer ist es daher kein Zustand, dass Demokraten in 

den sozialen Medien digitale Feuerwehr spielen müssen, um 

Brände im liberalen Wald mit dessen Teilrodung zu bekämp-

fen. Ein digitaler Antifaschismus muss daher eine Revision 

des technischen Designs der digitalen Arena einfordern, ja, er 

muss die Arena selbst politisieren. So ist beispielsweise zu be-

grüßen, dass die Debatten über Extremismus im Netz zuneh-

mend die Tech-Unternehmen in den Blick nehmen. Tatsächlich 

hat sich hier – beschleunigt durch den neueren Rechtsterro-

rismus und die Corona-Krise, aber auch durch die Rassismus-

debatten innerhalb und außerhalb der USA – zuletzt viel ge-

tan. Zwar sind die Probleme des politischen Wettbewerbs in 

den sozialen Medien und deren Bedeutung für die Demokra-

tie noch ebenso wenig Gegenstand einer breiten Debatte wie 

die Techniken und Mechanismen des digitalen Faschismus. Zu-
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nehmend – und nicht zuletzt bestärkt durch Studien zu Radi-

kalisierung und Polarisierung im Netz – verfestigt sich jedoch 

der Eindruck, dass die Funktionsweisen der sozialen Medien 

rechtsextremen und verschwörungstheoretischen Dynamiken 

besonders in die Hände spielen. So werden inzwischen die 

Tech-Unternehmen selbst verstärkt für problematische Inhalte 

auf ihren Plattformen verantwortlich gemacht. Beim Kampf ge-

gen Rechts extremismus geht es also nicht mehr nur um strate-

gische Interaktionen in den sozialen Medien, sondern auch da-

rum, wie man diesen Raum und den Wettbewerb, der in ihm 

tobt, technisch kuratieren kann. Fragen der inhaltlichen Filte-

rung und der Sichtbarkeit stehen dabei neben der Forderung 

nach mehr Transparenz in Bezug auf die algorithmische Steue-

rung und die Moderationspraxis der Unternehmen.

Der Umgang mit problematischen Inhalten bildet denn 

auch die Spitze einer Debatte, die nicht nur die Tech-Unterneh-

men zu mehr Selbstregulation antreibt, sondern auch Regie-

rungen veranlasst, Druck auf diese Unternehmen auszuüben. 

Insofern geschieht deren Selbstregulation nicht unbedingt frei-

willig. Ihre auf dem schon erwähnten »Christchurch-Gipfel« zu-

gesagten »Selbstverpflichtungen« etwa, insbesondere gegen Ge-

walt in Videos vorzugehen, waren eigentlich alternativlos. Das 

Damoklesschwert, von den Regierungen reguliert zu werden, 

wenn man sich nicht selbst reguliert, ist generell ein wesent-

licher Antrieb hinter vielen solcher immanenten Maßnahmen, 

die die Unternehmen in den vergangenen Jahren gegen sich 

selbst versprochen haben. Insofern nimmt die Selbstregulation 

immer auch ein Stück weit Züge politischer Regulation an, auch 

wenn diese nicht rechtlich, sondern normativ forciert wird. Ob 

das Maß der Selbstregulation aber ausreicht, darf bezweifelt 

werden. Während etwa Facebook sich für seine »sehr großen 

Fortschritte« im Kampf gegen Hassrede lobt, legen Auswertun-

gen des journalistischen Projekts #Hassmaschine von BR, NDR 
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und WDR etwas anderes nahe. Sie zeigen, dass entsprechende 

Inhalte weiterhin in enormem Ausmaß in dem Netzwerk zu fin-

den sind. Im Kampf gegen Hass, so das Fazit der Recherchen, 

versage Facebook noch immer.11

Mit dem neuen Jahrzehnt haben aber auch die Bemühun-

gen der Selbstregulation weiter zugenommen. So wurde vor 

allem Twitter verstärkt gegen Inhalte aktiv, die gegen Gemein-

schaftsstandards verstoßen, darunter Falschbehauptungen und 

Gewaltfantasien des US-Präsidenten. Das setzte bald auch Face-

book unter Druck, entschiedener gegen problematische Inhalte 

vorzugehen, wobei es sogar zum offenen Aufstand einiger Mit-

arbeiter kam, die öffentlich die Verantwortungslosigkeit ihres 

Arbeitgebers kritisierten. Mit dem Aufflammen der Rassismus-

debatte in den USA im Juni 2020 folgte schließlich ein Boykott 

zahlreicher zum Teil internationaler Großunternehmen, die so 

lange keine Werbung auf Facebook mehr schalten wollten, bis 

das Unternehmen einen Kurswechsel vollziehe. Erst aufgrund 

dieses öffentlichen Drucks und des folgenden Verlusts mehre-

rer Börsenmilliarden lenkte Facebook ein wenig ein. Hatte Zu-

ckerberg zuvor noch explizit die Twitter-Linie im Fall Trump 

als falsch kritisiert, kündigte er nun eine Ausweitung des Vor-

gehens gegen Hassbotschaften ebenso an wie die Kennzeich-

nung problematischer Posts von Politikern.

Dabei ist der Wortlaut von Zuckerbergs Erklärung bemer-

kenswert. Denn sie versteht unter Hassrede nicht nur Inhalte, 

die bestimmte soziale Gruppen als minderwertig darstellen 

oder ächten, sondern auch Behauptungen, wonach diese Grup-

pen »eine Bedrohung für die körperliche Sicherheit, die Gesund-

heit oder das Überleben anderer« seien.12 Genau genommen 

bezieht Facebook damit, zumindest theoretisch, auch die ge-

fährliche Rede in sein Regelwerk ein, die wir als zentral für den 

digitalen Faschismus herausgestellt haben. Die Abwertung von 

Menschen ist eben kein Selbstzweck, sondern folgt meist der 
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Vorstellung, dass diese eine Gefahr darstellten. Entsprechende 

Bedrohungsnarrative liegen, wie wir gesehen haben, der Ra-

dikalisierung zugrunde, die sich dann in Hass und Gewalt äu-

ßert. Ob Facebooks Erklärung sich wirklich dieser Einsicht ver-

dankt oder doch nur der Versuch einer Schadensbegrenzung 

ist, sei dahingestellt. Tatsächlich aber lässt sich allgemein eine 

größere Aufmerksamkeit für diesen Teil des Problems feststel-

len. So etwa, wenn der Chef des Verfassungsschutzes, Thomas 

Haldenwang, zu Protokoll gibt: »Es werden Politiker öffentlich 

als Volksverräter diffamiert, gefährliche Narrative einer Um-

volkung fabriziert und Untergangsszenarien in die Köpfe pro-

jiziert, um radikale Maßnahmen zu rechtfertigen.«13

So betrachtet wäre es ein Meilenstein, würden die Tech-Un-

ternehmen tatsächlich auch gefährliche Rede verbannen. Prak-

tisch ist dies aber ein diffiziles Unterfangen. Denn das dyna-

mische Potenzial vieler rechtsextremen Narrative liegt ja 

gerade darin, dass sie recht unverdächtig sind. Sie kommen 

nicht nur ohne Gewaltaufrufe aus, sondern sogar ohne offene 

Feindlichkeit. Stattdessen definieren sie eine dramatische Si-

tuation, aus der sich erschließt, dass bestimmte Gruppen ver-

drängt oder bekämpft werden müssten. Dabei fügen sich ver-

schiedene Erzählungen zu einem Opfermythos zusammen, aus 

dem die Rezipienten selbst den faschistisch-logischen Schluss 

ziehen können, dass eine illiberale Erweckungsbewegung nö-

tig sei.14 Gegen diesen Unterbau der palingenetischen Fantasien 

ist schwer anzukommen. Wenn etwa einer ethnischen Gruppe 

in rassistischer Sprache eine abstruse Verschwörung gegen 

das Volk vorgeworfen wird, dann lässt sich das unter verschie-

denen Gesichtspunkten ahnden: Hassrede, Falschbehauptung 

oder gar Volksverhetzung. Wenn rechtsextreme Akteure aber 

massenhaft Berichte aus der digitalen Lokalpresse weiterver-

breiten, die von Vorfällen angeblicher »Ausländergewalt« han-

deln, und dies mit sarkastischen Kommentaren und ironischen 
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Memes flankieren, dann lässt sich das nicht plausibel inkrimi-

nieren – und schon gar nicht im Detail nachvollziehen.

Gewiss wurden die Regelwerke der großen Plattformen von 

Jahr zu Jahr verfeinert. Ab wann ein Inhalt oder eine Gruppe 

gegen die dort formulierten Bestimmungen verstößt, muss aber 

von Fall zu Fall entschieden werden. Fragwürdige oder unein-

deutige Fälle werden freilich im Sekundentakt produziert – zum 

Leidwesen der Justizbehörden. Das ist eben die Folge des post-

redaktionellen Prinzips »Veröffentlichen, dann filtern«. Eine 

Armee von Content-Moderatoren muss nun einspringen und 

in jedem Einzelfall entscheiden. Die Digitalisierungsforscher 

Mary L. Gray und Siddharth Suri sprechen in dem Zusammen-

hang gar von der Entstehung einer »neuen globalen Unter-

schicht«, die in outgesourcten Unternehmen die Müllhalden 

des Silicon Valley durchwühlt und sortiert – zu niedrigen Löh-

nen und unter enormem psychischem Stress.15 Selbstredend ist 

ihre im Verborgenen stattfindende »Geisterarbeit« ein Kampf 

gegen Windmühlen. Allein YouTube löschte zwischen Januar 

und März 2020 über sechs Millionen Videos und fast 700 Millio-

nen Kommentare, darunter 43,5 Millionen, die in die Kategorie 

der hasserfüllten oder beleidigenden Inhalte fallen – wohlge-

merkt in drei Monaten.16 

Diese Masse kann kaum mit dem Fingerspitzengefühl bear-

beitet werden, das eine faire Bewertung der Inhalte verlangte. 

Es erfordert nämlich, wie der Digitalexperte Tarleton Gillespie 

ausführt, einiges an interkulturellem und fachlichem Wissen, 

um die vielen Feinheiten zu erfassen, die sich je nach Gegen-

stand und Kontext sprachlich abbilden, und um »ein Gleichge-

wicht zwischen Vergehen und Belang herzustellen«.17 Das gilt 

insbesondere für rechtsextreme Inhalte. Denn im Gegensatz zu 

Kinderpornografie und IS-Enthauptungsvideos sind ihre Bot-

schaften bewusst uneindeutig und nur mit profunden Kennt-

nissen über den Rechtsextremismus, die Weltgeschichte und di-
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gitale Kulturen zu bewerten. Vor diesem Hintergrund ist eine 

effektive Filterung postfaktischer und verschwörungstheoreti-

scher Inhalte erst recht illusorisch, denn eine solche Aufgabe 

setzt eine journalistische oder wissenschaftliche Eignung vo-

raus und ist noch diffiziler. Die verstärkte Löschung von Profi-

len und Gruppen, die solche Inhalte verbreiten, ändert daran 

nicht grundsätzlich etwas. Wenn jemand wie Lutz Bachmann 

von Pegida auch nach der x-ten Löschung wieder mit einem 

neuen Profil auftaucht und seine Follower über alternative 

Plattformen dorthin lotst, verkommt der Kampf gegen Wind-

mühlen auch noch zur Sisyphusarbeit. 

Man sollte daher von den Tech-Unternehmen zumindest er-

warten, dass sie an den Mechanismen schrauben, die eine dy-

namische Aus- und Verbreitung rechtsextremer Propaganda 

ermöglichen. Das betrifft vor allem die Verstärkereffekte der 

dramatischen Inhalte, die die Bedrohungsnarrative und Ver-

schwörungstheorien der extremen Rechten enthalten – und die 

von ihr gezielt gepusht werden. Die Beliebtheit, deren sich etwa 

postfaktische Inhalte in den sozialen Medien erfreuen – deut-

lich zu sehen an der »Infodemie« während der Corona-Krise –, 

muss eindeutig als Folge des Geschäftsmodells sozialer Medien 

verstanden werden. Indem diese ständig solche Inhalte, die 

viele Klicks versprechen, algorithmisch bevorzugen, begünsti-

gen sie nämlich Interaktionsdynamiken, die einen zivilisierten 

Diskurs auf den Plattformen aussichtslos machen. Dass aber die 

Unternehmen zukünftig ihre Algorithmen so trainieren, dass 

man in den sozialen Medien ein sanfteres oder gar langweili-

ges Bild von der Welt vermittelt bekommt, darf aufgrund ihrer 

finanziellen Interessen bezweifelt werden.

Ganz grundsätzlich wäre ferner eine Benutzerregistrie-

rung wünschenswert, die den Einsatz von falschen Profilen 

als Sockenpuppen unmöglich macht. Ein datenschutzrechtlich 

sauberes Konzept steht diesbezüglich aber noch in den Ster-
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nen. Einfach umzusetzen wäre hingegen schon mal eine Be-

grenzung von Postings. Denn mal ehrlich: Kann es sein, dass 

ein Mensch 100 Posts veröffentlicht, ohne andere manipulie-

ren zu wollen? An dieses Problem schließt sich auch die Dis-

kussion an, die momentan unter dem Schlagwort der »De-

metrifizierung« geführt wird. Die Entfernung der Like-Anzeige, 

die etwa Instagram bereits getestet hat, wäre sicher ebenfalls 

ein probates Mittel gegen metrische Manipulation. Allerdings 

würde das gerade Facebook sein Markenzeichen nehmen. In-

fluencer und Werbetreibende waren von den Tests schon mal 

nicht begeistert. Realistischer scheinen daher zumindest Re-

formen, welche eine Entschleunigung der faschistischen Dyna-

mik bewirken würden, die auch auf dem unreflektierten Tei-

len von Inhalten beruht. Ein erster Testlauf in dieser Hinsicht 

wurde im Juni 2020 von Twitter angestoßen: Links, die vom 

Nutzer nicht geöffnet wurden, soll dieser nicht retweeten kön-

nen. Darüber hinaus wäre etwa eine moderative Schleife denk-

bar, die nach den Gründen fragt, warum bestimmte Beiträge 

geteilt werden. Auch sie könnte ein impulsives Posting-Verhal-

ten ausbremsen. 

Im Großen und Ganzen aber ist die geschilderte immanente 

Handlungsebene zivilgesellschaftlichen Akteuren verschlossen, 

weil die Gestaltungsmacht hier exklusiv bei den Tech-Unterneh-

men liegt. Diese sind – wie jeder kapitalistische Betrieb – keine 

demokratischen Organisationen und werden zentralistisch, 

ja fast schon monarchisch geleitet. Insofern mag der digitale 

Raum, den sie bieten, zwar vermeintlich horizontal struktu-

riert sein, aber tatsächlich wird er von ein paar wenigen regiert. 

Die Unternehmen sind es schließlich, die den Netzwerken jene 

Funktionsweisen verordnen, welche die Dynamik des digita-

len Faschismus begründen und der extremen Rechten beson-

dere Manipulationsmöglichkeiten bieten. Sie sind daher kein 

herrschaftsfreier Raum, als der sie häufig romantisch verklärt 
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werden, sondern haben vielmehr Räume geschaffen, in denen – 

unter ihrer Schirmherrschaft – das Gesetz desjenigen gilt, der 

lauter und dreister als alle anderen agiert. Die Macht, die die 

extreme Rechte in den sozialen Medien hat, bekommt sie also 

von den Unternehmen zugestanden, die lange ignorierten, dass 

illiberale Kräfte von den Instrumenten Gebrauch machen, die 

sie ihnen in die Hand gaben.

Die Zivilgesellschaft hat zwar theoretisch eine gewisse 

Macht, auf die Tech-Unternehmen einzuwirken, um sie zu 

Reformen zu bewegen. Immerhin könnte sie, so ein Grund-

gedanke der Marktwirtschaft, neben dem politischen Protest 

auch mit den Füßen abstimmen: Indem die Nutzer zu Konkur-

renten wechseln, die verantwortungsvoller agieren. Allein, es 

gibt im Bereich der sozialen Medien gar keinen funktionieren-

den Markt. Der große Nutzen von Facebook, Twitter und You-

Tube liegt ja gerade in ihrem universalen Charakter, der ein un-

schlagbares Angebot an sozialen Kontakten und Informa tionen 

erlaubt. Deswegen tendieren die Nutzer dazu, sich bei einem 

marktführenden Anbieter zu konzentrieren. Die großen Anbie-

ter mit ihren jeweiligen Formaten stellen daher eine Art »na-

türliches Monopol« dar. So nennt man ökonomische Konzen-

trationsprozesse, die nicht etwa durch Kartellbildung forciert 

werden, sondern sich, wie zum Beispiel im Bahnwesen, aus 

dem Charakter der gehandelten Güter ergeben. 

Im Endeffekt ist die Legislative gefordert, Rahmenbedin-

gungen für die Tech-Unternehmen zu setzen, die der Bedeu-

tung der sozialen Medien für die Demokratie Rechnung tra-

gen. Dabei sollte die technische Kuratierung so vorstrukturiert 

werden, dass für demokratische Akteure eine strategische In-

teraktion in den sozialen Medien möglich ist, die keine Ab-

striche an demokratischen Normen verlangt. Eine solche po-

litische Regulierung setzt allerdings einiges voraus. Generell 

verlangt sie eine Neubestimmung des Verhältnisses von Demo-
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kratie und sozialen Medien, ja Medien überhaupt, da die Digi-

talisierung bewährte Abläufe demokratischer Verständigung 

und Willensbildung über den Haufen geworfen hat. Welche 

normativen Fliehkräfte hier wirken, sollte möglichst allen be-

wusst sein. Sonst birgt die externe Handlungsebene – also das 

staatliche oder überstaatliche Eingreifen – das Risiko, dass die 

Regulationen ungewollt der Demokratie noch mehr schaden. 

Die Politische Theorie widmet sich zunehmend diesen Fragen; 

sie haben in der politischen Debatte aber noch lange nicht den 

Stellenwert erreicht, den sie haben sollten. Denn nun, da die di-

gitale Revolution neue Formen von Kollektivität und Öffentlich-

keit samt einer neuen Wahrnehmungsorganisation geschaffen 

hat, muss auch die Demokratie aktualisiert und rebootet wer-

den, wenn ihr Prozessor nicht überhitzen soll.

Neben dieser Neuaushandlung des sozialen Kontrakts 

braucht es vor allem ein genaues Verständnis der Probleme, 

die sich im Verhältnis von technischem Design und rechtsex-

tremen Online-Handlungen ergeben. Hier sind vor allem die 

drei Techniken und Mechanismen in den Blick zu nehmen, die 

wir als Räderwerk des digitalen Faschismus ausgemacht haben. 

Was die Tech-Unternehmen selbstregulativ daran reformieren 

könnten, haben wir eben dargelegt. Wenn sich die Demokra-

tie auf diese Selbstregulierungskräfte aber nicht verlassen darf, 

wie könnten dann demokratische Regierungen hier eingreifen, 

ohne die liberale Gesellschaft und das Recht auf freie Meinungs-

äußerung in Mitleidenschaft zu ziehen? Diese Frage wird be-

reits in gewissem Rahmen praktisch beantwortet. Insbesondere 

zu nennen ist hier das deutsche Netzwerkdurchsetzungsgesetz, 

das im Oktober 2017 erlassen und im Juni 2020 nochmals ver-

schärft wurde. Es verpflichtet die Anbieter sozialer Medien zur 

aktiven Kooperation bei der Verfolgung von Hasskriminalität 

und anderer strafbarer Inhalte, einschließlich von Melde- und 

Auskunftspflichten bezüglich solcher Inhalte und ihrer Urhe-
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ber sowie einer Berichtspflicht, mit der die Unternehmen Re-

chenschaft über ihre Bemühungen ablegen sollen.

Das NetzDG nimmt international eine Vorreiterrolle ein, 

was sicherlich auch damit zu tun hat, dass – aus historischen 

Gründen – in Deutschland mehr Sprachakte unter Strafe ste-

hen als in anderen Ländern. An ihm zeigt sich eine erste prakti-

sche Tendenz, mehr Verantwortung bei den Tech-Unternehmen 

zu zentrieren. Es geht damit über die konventionellen Maß-

nahmen der Behörden hinaus, lediglich strafbare Handlungen 

von Nutzern stärker zu verfolgen, und erleichtert diese Maß-

nahmen zugleich. Allerdings kann die Umsetzung des Gesetzes 

nicht gerade als durchschlagender Erfolg bezeichnet werden. 

Wie bereits erwähnt, bleiben Hassinhalte auf den Plattformen 

epidemisch; insbesondere Facebook zeigt nach Ansicht der 

Bundespolitik eine unzureichende Kooperationsbereitschaft. 

Diese entspricht freilich ganz dem seit Jahren wiederholten 

Mantra des US-Konzerns, wonach ein Plattform-Unternehmen 

wie Facebook nicht darüber entscheiden könne, welche Inhalte 

strafbar seien. Tatsächlich hat Facebook damit nicht ganz un-

recht. Der Fehler liegt eben im postredaktionellen Modell be-

gründet, bei dem zwangsläufig auch kriminelle und extremis-

tische Nutzer ihre Sichtweisen absondern dürfen, ohne dass 

irgendjemand sich dafür verantwortlich hält. 

Ohnehin zeigt sich auch beim NetzDG jenes grundlegende 

Problem, dass es »nur die Formen von Hassrede erfasst, die 

nach deutschem Recht bereits strafbar sind«, wie eine Stellung-

nahme verschiedener Organisationen aus der Zivilgesellschaft 

festhält. »Viel toxische Hassrede fällt allerdings unter die Mei-

nungsfreiheit und muss deshalb anders bearbeitet werden.«18 

Für ein Vorgehen gegen gefährliche Rede etwa bräuchte es weit-

sichtigere Maßnahmen, die konkret auf die Mechanismen ab-

zielen, die der rechtsextremen Propaganda von Nutzen sind. Ob 

das durch Ad-hoc-Eingriffe überhaupt möglich ist, mag bezwei-
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felt werden. So hat sich beispielsweise die Geografie der Infor-

mationen unwiderruflich verändert. Während die Erfindung 

der Printmedien eine erste Welle der überregionalen Informati-

onsverbreitung auslöste und die von Radio und Fernsehen eine 

zweite, ergänzte sich das Globale nun vollständig mit dem Loka-

len. Es ist diese Tatsache, die die extreme Rechte nutzt, um ihre 

dramatischen Erzählungen mit einer Flut an lokalen Nachrich-

ten zu beglaubigen, die bei den Menschen Panik auslöst. Dabei 

sticht perfiderweise das, was in Zeiten einer allgemeinen Be-

drohung wie Corona etwas untergeht, gerade in der Langeweile 

friedlicher Zeiten ganz besonders im Internet hervor.

Wenn Demokraten also nicht ihr eigenes Panikorchester 

aufziehen wollen, um politische Emotionen zu wecken – zum 

Schaden eines aufgeklärten Diskurses –, müssten sie die Zeit 

zurückdrehen und dafür sorgen, dass die Mobilität der Infor-

mationen wieder eingeschränkt wird. Eine gewisse Berechti-

gung fände das zumindest darin, dass es durchaus – wenn auch 

mittlerweile aufgeweicht – zu den journalistischen Normen ge-

hört, Nachrichten nach lokaler, regionaler und nationaler Rele-

vanz zu sortieren, um keine falschen Eindrücke von der Realität 

zu vermitteln. Aber wie ließe sich das auf die sozialen Medien 

übertragen? Soll man Lokalzeitungen untersagen, bestimmte 

Inhalte überhaupt online zu stellen? Oder gar Nutzern verbie-

ten, betreffende Inhalte zu verbreiten? Das scheint nicht nur im 

liberalen Sinne fragwürdig, sondern auch aus der Zeit gefallen. 

Denkbar wäre allenfalls, die Unternehmen zu Algorithmen zu 

drängen, die eine Sortierung nach geografischer Relevanz bei 

der Sichtbarkeit von Inhalten vornehmen. Das wäre allerdings 

schon ein sehr detaillierter Eingriff, der sich kaum verschrei-

ben, sondern höchstens normativ anregen ließe. 

Einen anderen Ansatzpunkt bieten die technischen Ele-

mente, die das Problem der metrischen Manipulation be-

fördern. So würde es nicht nur im Kampf gegen den rechts-
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extremen  Online-Aktivismus helfen, wenn die sozialen Medien 

tatsächlich ihre Like- und Rating-Instrumente entfernten. Es 

würde zweifellos auch der Gesellschaft insgesamt guttun, wenn 

nicht alle ständig mit dem Daumen über etwas richteten. Dass 

Facebook seinen Ursprung in einem frauenfeindlichen Tool hat, 

mit dem spätpubertäre Studenten ihre Kommilitoninnen nach 

deren Attraktivität bewerten wollten, zeigt eigentlich schon, 

wes Geistes Kind dieses Rating-Prinzip ist, das in der Gesell-

schaft so um sich greift. Aber auch das ließe sich wohl kaum 

verbieten. Allenfalls im kinder- und jugendrelevanten Bereich 

scheint es vermittelbar, den gesellschaftlichen Nachwuchs vor 

solchen Elementen schützen zu wollen. Der erwähnte Deme-

trifizierungstest bei Instagram geschah ja auch tatsächlich vor 

dem Hintergrund zunehmender psychischer Erkrankungen 

von Jugendlichen. Ansonsten kann die Politik auch hier nur 

weitgehend normative Anregungen liefern. 

Entscheidender im regulativen Kampf gegen metrische Ma-

nipulation wäre es daher, bei den Möglichkeiten des rechts-

extremen Online-Aktivismus selbst anzusetzen. Zum Bei-

spiel würde der Gesellschaft einiges an Verunreinigung, den 

Tech-Unternehmen einiges an Reinigungsarbeit und den politi-

schen Akteuren ein Online-Wettrüsten erspart bleiben, wenn es 

ausgeschlossen wäre, dass sich politische Akteure über falsche 

Profile vervielfältigen können. Interessanterweise wäre hier 

eine kontrovers diskutierte Maßnahme besonders wirkungs-

voll, die gemeinhin nur unter dem Gesichtspunkt der Hasskri-

minalität diskutiert wird: eine Klarnamenpflicht. Vor allem in 

Verbindung mit einer zentralen Nutzerregistrierung, die jedem 

Bürger nur einen Account auf einer Plattform ermöglicht, wäre 

damit der metrischen Manipulation fast schon der Zahn gezo-

gen – und eine realistischere Abbildung von Meinungsverhält-

nissen gegeben. Eine solche Maßnahme berührte allerdings 

die lieb gewonnene Norm, sich im Internet anonym äußern zu 
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können, was übrigens auch im Aufklärungskampf gegen rechts 

schon aus Sicherheitsgründen nicht ganz unwesentlich ist. Ob 

der Nutzen einer solchen, auch datenrechtlich problematischen 

Maßnahme größer ist als ihre Risiken, sei hier dahingestellt. 

In jedem Fall aber sollte normativ und rechtlich darauf hinge-

wirkt werden, dass multiplen Profilen (und damit auch Bots) 

ein Riegel vorgeschoben wird – in freiheitsverträglicher und 

datensensibler Weise. 

Im Zentrum der Auseinandersetzung um die Neuord-

nung der sozialen Medien wird künftig gleichwohl vor allem 

die Frage der inhaltlichen Verantwortung stehen. An ihr ent-

scheidet sich, ob wir wirklich in einer postredaktionellen Ge-

sellschaft leben werden. Sie betrifft nicht nur den Umfang an 

postfaktischen und hasserfüllten Inhalten, mit denen die Masse 

in Berührung kommt, sondern auch die Fähigkeit der Gesell-

schaft, sich demokratisch zu verständigen. Denn die zu Beginn 

des Kapitels geschilderte Veröffentlichungsfreiheit, die mit dem 

postredaktionellen Modell geschaffen wurde, kollidiert funda-

mental mit den bisherigen Normen der Massenkommunika-

tion, die nach wie vor für die herkömmlichen Medien gelten. 

Mittelfristig führt das zwangsläufig zu Problemen, die über 

die momentane Dynamik des digitalen Faschismus hinausge-

hen. Auf Dauer dürfte der massive Wildwuchs an veröffent-

lichten Informationen, Inhalten und Meinungen nicht nur die 

herkömmlichen Medien schwächen, sondern auch die Quali-

tätsstandards, für die sie stehen. Zumindest lässt sich irgend-

wann nicht mehr plausibel erklären, warum sie sich an presse-

rechtliche und journalistische Normen halten sollen, während 

die »Intermediären« – so die rechtliche Einstufung der sozialen 

Medien – kaum Verantwortung für die von ihnen veröffentlich-

ten Inhalte tragen, obwohl ihre Reichweite teilweise noch viel 

größer ist. Damit aber wäre die postredaktionelle Gesellschaft 

endgültig etabliert. Der Weg in die Gegenaufklärung läge offen. 
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8 Dilemma ohne Ende?
Ein Schlusswort mit Ausblick

»Twitter gegen Trump«, titelten die Medien im Juni 2020, als 

der Konzern damit begann, die ersten Tweets des US-Präsiden-

ten zu prüfen, zu verbergen und zu löschen. Nach dem Tod 

des  Afroamerikaners George Floyd infolge rassistischer Poli-

zeigewalt und dem Wiederaufflammen der Black-Lives-Mat-

ter-Bewegung wurden Trumps Tweets als aufhetzend und ge-

waltfördernd eingeschätzt – und somit als schädlich für die 

Twitter-Community. Auf Facebook hingegen verbuchte man 

die wortgleichen Mitteilungen unter freier Meinungsäuße-

rung. Mark Zuckerberg äußerte daraufhin, dass sein Konzern – 

gerade wenn es um Politiker gehe – »kein Schiedsrichter der 

Wahrheit« sei. Ein Proteststurm von Mitarbeitern, Politikern 

und Werbekunden war die Folge. 

Der Umgang mit der Online-Kommunikation des US-Prä-

sidenten verdeutlicht besonders gut das Dilemma, in dem sich 

offene Gesellschaften gegenwärtig befinden: Von denselben 

Plattformen, die zum Motor des Rechtsextremismus gewor-

den sind, wird nun erwartet, dass sie die Demokratie vertei-

digen. Indirekt ist das ein Beleg für die Macht der Tech-Unter-

nehmen. Mit ihren Entscheidungen beeinflussen sie nicht nur 

erheblich, wie sich die öffentliche Meinung gestaltet, sondern 

auch, wie sich die (Welt-)Gesellschaft entwickelt. Ob die Un-

ternehmen es wahrhaben wollen oder nicht – sie tragen eine 

massive Verantwortung für Wohl und Wehe der Demokratie. 

Sie sind bedeutende Medien geworden, die Realität vermitteln 
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und politische Diskurse prägen. Zugleich stellen sie virtuelle Or-

ganisationsstrukturen zur Verfügung, die auch von Extremis-

ten und sogar Terroristen, also erklärten Feinden der liberalen 

Demokratie, genutzt werden. Dabei entstehen Dynamiken, die 

sich – bei aller Freiheit, die die digitalen Möglichkeiten symbo-

lisieren – letztlich gegen die demokratischen Freiheiten richten. 

Der digitale Faschismus ist eine solche Dynamik. Wie er sich 

in den sozialen Medien formiert, haben wir ausführlich analy-

siert. Nach unserer Überzeugung muss er auch als Resultat des 

technischen Designs der Plattformen verstanden werden, über 

das die Tech-Unternehmen walten. Wenn also ein Zuckerberg 

zwar Geld mit diesen gesellschaftsprägenden Strukturen ma-

chen, aber keine Verantwortung für deren Konsequenzen über-

nehmen will, dann stellt sich die dringliche Frage, ob ihm solch 

eine Macht überhaupt zugestanden werden sollte. 

Gewiss, auf den ersten Blick wirkt es fast schon muster-

demokratisch, wenn Facebook nahelegt, die Tech-Unternehmen 

sollten ihre Macht nicht nutzen und politisch unparteiisch blei-

ben. Doch genau genommen verlangt gerade dieser Anspruch, 

dass sie die Rolle von Schiedsrichtern einnehmen. Nicht von 

ungefähr werden Letztere auch »Unparteiische« genannt. Ihre 

Aufgabe ist es schließlich, bestimmte Regeln durchzusetzen, so-

dass sich alle Spieler fair verhalten. Wenn also Zuckerberg die 

Regeln des demokratischen Diskurses nicht durchsetzen will, 

dann verwechselt er Unparteilichkeit mit Unverantwortlich-

keit. Denn wenn der Unparteiische bloß zusieht, wie ruchlose 

Spieler grobe Fouls begehen, dann macht er seinen Job nicht. 

Letztlich gewährt er ihnen gar einen Vorteil, wird also indirekt 

parteiisch. Und tatsächlich: Wie wir an verschiedenen Manipu-

lationstechniken gezeigt haben, die durch die sozialen Medien 

ermöglicht werden, kann die extreme Rechte – als radikal-prag-

matischer Akteur – auf unterschiedliche Weise in dieser Arena 

punkten. Demokraten, die an den Werten der Aufklärung fest-
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halten, sind hingegen in vielerlei Hinsicht in die Defensive ge-

drängt. Durch seine Untätigkeit greift Zuckerberg letztlich doch 

in den Wettkampf um Meinungen und Wahrheiten ein – und 

setzt Demokraten unter Zugzwang, ebenfalls unfair zu spielen, 

wenn sie im politischen Wettstreit mithalten wollen.

Gleichwohl lässt sich dieses Problem nicht personalisieren. 

Zuckerberg verkörpert lediglich ein strukturelles Phänomen, 

das die Digitalisierung im Kontext einer kapitalistischen Öko-

nomie geschaffen hat. Es darf bezweifelt werden, ob die bör-

sennotierten Tech-Unternehmen mit ihren gewinnorientierten 

Interessen überhaupt als Referees geeignet sind. Denn sie ver-

fügen grundsätzlich selbst über eine Macht, mit der sie den 

Spielverlauf erheblich beeinflussen können, ob in manipula-

tiver Absicht, unbewusster Befangenheit oder simpler Gleich-

gültigkeit. Anders als Schiedsrichter im Sportleben, die durch 

einen Verband kontrolliert werden, der die Regeln setzt, entzie-

hen sie sich bislang fast vollständig einer externen Kontrolle 

und können ihrerseits die Regeln des Spiels verändern. Und 

dass sie sich einer Selbstregulation im demokratischen Sinne 

freiwillig unterwerfen, ist nichts, worauf sich die Demokratie 

verlassen kann. Wie es der Silicon-Valley-Experte Casey Newton 

im Kontext der jüngsten US-amerikanischen Rassismus debatte 

ausdrückte, behandelt etwa Facebook »eine moralische Frage, 

als wäre es eine rechtliche«.1 Anders gesagt: Wo die Interes-

sen der Tech-Unternehmen nicht gesetzlich beschnitten wer-

den, ist von ihrer Seite keine wirkliche Übernahme von Verant-

wortung zu erwarten. 

Gegenwärtig können sich die Unternehmen sehr bequem 

auf ihren Rechtsstatus als Intermediäre zurückziehen. Dieser 

verleiht ihnen das Privileg, für die nutzergenerierten Inhalte 

auf ihren Plattformen kaum haften zu müssen – ganz anders 

als bei den herkömmlichen Medien. Konsequent präsentieren 

sie sich als bloße Netzwerke des sozialen Austauschs und re-
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den ihre politische Relevanz klein. Die Technologien, auf de-

nen ihr Geschäft beruht, können aber per se nicht neutral sein. 

Wer sie kontrolliert, entscheidet maßgeblich darüber, in was 

für einer Gesellschaft wir leben werden. Womöglich sind sich 

die Unternehmen dieser Tragweite gar nicht bewusst. Diesen 

Eindruck könnte man jedenfalls angesichts eines Gesprächs be-

kommen, das Zuckerberg im April 2019 mit Yuval Noah Harari 

führte. Darin wirkt der Facebook-Chef geradezu naiv. Der Hin-

weis des Sozialhistorikers, dass die komplett vernetzte Gesell-

schaft keineswegs eine utopische sein muss, weil sie »zu einer 

Menge Konflikte« führen dürfte, scheint dem studierten Infor-

matiker partout nicht einzuleuchten.2 Er müsste es besser wis-

sen. Es liegt nämlich auf der Hand, dass die Plattformen kaum 

Orte des zivilisierten Umgangs sein können, wenn auf ihnen 

Parteien politische Machtspielchen austragen, Werbetreibende 

aggressiv um Kunden werben und narzisstische Persönlichkei-

ten ihren Tribut fordern. Von der Tatsache, dass sie sich zu Bio-

topen des globalen Rechtsextremismus entwickelt haben, gar 

nicht erst zu reden.

Sicherlich ist es nicht ausgeschlossen, dass die derzeitigen 

immanenten Maßnahmen der Unternehmen – in Kombination 

mit den internen Bemühungen der Zivilgesellschaft und flan-

kiert von externen Restriktionen durch die Politik – dem di-

gitalen Faschismus ein wenig von seiner Dynamik nehmen. 

Denkbar ist auch, dass die Gesellschaft sich besser an die neue 

Realitätsvermittlung gewöhnt und ihr panisches Momentum 

verliert. Womöglich befinden wir uns einfach in einer Über-

gangsphase, in der gerade bei älteren Menschen, die ein be-

deutendes Wählersegment der extremen Rechten ausmachen, 

ein kleines, aber entscheidendes Detail ankommen muss: dass 

die alte und die neue Wahrnehmungsorganisation unterschied-

liche Maßstäbe verlangen. Und schließlich kann es sein, dass – 

wie bei vielen anderen Bewegungen zuvor – auch bei der ex-
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tremen Rechten irgendwann einfach die Luft raus ist, weil die 

Menschen die immer gleiche Leier vom nationalen Untergang 

satthaben. Zumindest hierzulande waren zuletzt durchaus Er-

müdungserscheinungen in der extremen Rechten zu beobach-

ten, als die Corona-Pandemie offensichtlich machte, dass es 

noch andere gesellschaftliche Probleme von Gewicht gibt.

Andererseits ist der extremen Rechten eine gewisse An-

passungsfähigkeit eigen. Selbst Corona könnte sie theoretisch 

noch immer für sich nutzen, beispielsweise um eine Schlie-

ßung der europäischen Außengrenzen besser zu begründen. 

Wer weiß, wie sie sich schlagen wird, wenn wieder internatio-

nale Mobilität einkehrt, wenn wieder mehr Flüchtlinge im glo-

balen Norden ankommen oder sich dort gar wieder islamisti-

sche Anschläge ereignen. Auch in ihren Bedrohungsnarrativen 

ist die extreme Rechte recht variabel. Diese müssen sich keines-

wegs nur gegen äußere Feindbilder richten, sondern können 

durchaus auf innere Feinde gemünzt sein, zumal die moder-

nen Demokratien mit ihren häufig multikulturellen Zusam-

mensetzungen dafür genug Anknüpfungspunkte bieten. Zum 

Teil geschieht dies jetzt schon im deutschen Rechtsextremis-

mus; in Brasilien ist es bereits länger das wichtigste Standbein 

der extremen Rechten, während diese in den USA spätestens 

mit Corona den Fokus stärker auf politische Feinde aus der ei-

genen Bevölkerung gelegt hat – und das keineswegs nur im ras-

sistischen Sinne. Diese werden als Feinde der Nation dargestellt 

und »externalisiert« (zum Beispiel als »deutschfeindlich« und 

»unamerikanisch« oder mit fremden Mächten im Bunde ste-

hend), um sie besser entmenschlichen zu können. 

Das Problem des digitalen Faschismus ist allerdings viel 

grundlegender und geht über die konkreten Aktivitäten der ex-

tremen Rechten hinaus. Schließlich findet er in den sozialen 

Medien gute Resonanzbedingungen vor, da dort polarisierende 

und postfaktische Prozesse die Möglichkeiten einer demokra-
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tischen Verständigung beeinträchtigen. Diese Erkenntnis ist 

allmählich auch im politischen Diskurs angekommen. Wurde 

im Kontext des NetzDG bereits indirekt darüber debattiert, in-

wiefern soziale Medien inhaltlich in die Verantwortung ge-

nommen werden müssten, so ist diese Debatte mit dem neuen 

Jahrzehnt endgültig entbrannt. Während wir an diesen letz-

ten Seiten des Buches schreiben, arbeitet die EU-Kommission 

beispielsweise an einem Digitalgesetz, von dem vor allem eine 

stärkere Regulation der Inhalte in den sozialen Medien erwar-

tet wird. Zugleich steht in den USA »das wichtigste Internetge-

setz der Welt« zur Disposition. So bezeichnet der Jurist Mat-

thias C. Kettemann die »Section 230 CDA«, die den in den USA 

angesiedelten Tech-Unternehmen Schutz vor zivilrechtlicher 

Haftung zusichert.3 

Während Trump mit seinem Angriff auf Twitter vor allem 

erreichen wollte, dass die Tech-Unternehmen ihre Interventio-

nen in nutzergenerierte Inhalte wie zum Beispiel seine Tweets 

einstellen, drängen liberale Kräfte – dem Toleranzparadox ent-

sprechend – verstärkt darauf, die sozialen Medien zu delibera-

lisieren. Denn wenn die Urheber fragwürdigster Nachrichten 

häufig nicht zu belangen sind und ihre schiere Masse juristisch 

kaum zu bewältigen ist, dann steht die Frage, wer für diese 

Inhalte verantwortlich ist, wie der sprichwörtliche Elefant im 

Raum. Warum also nicht die Plattformen selbst haftbar machen, 

die es ermöglichen, dass Hassbotschaften in Sekundenschnelle 

ein Millionenpublikum erreichen? In dieser Frage schwingt 

letztlich auch der Gedanke an die durchaus bewährten Nor-

men und Spielregeln der Massenkommunikation mit, die nach 

wie vor für die herkömmlichen Medien gelten. Zumindest theo-

retisch scheint es nur allzu logisch, sie auch auf die Plattform-

betreiber anzuwenden, die quasi als digitale Verleger der In-

halte fungieren – nur dass sie diese Inhalte von ihren Autoren 

selbst einstellen lassen. Dennoch schrecken Politik und Gesell-
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schaft davor zurück, bei jenen Quasiverlegern eine inhaltliche 

Verant wor tung zu zentrieren. 

Die jour na lis ti schen und ethi schen Stan dards, die Demo-

kratien einst aus gutem Grund für die Massenkommunikation 

entwi ckelt haben, mögen im Vergleich zu der neuen Veröffent-

lichungsfreiheit reichlich blass wirken. Aber warum sollte ihr 

kollek tiver Nutzen für die demo kra ti sche Verstän di gung we-

niger wiegen als das Inter esse Einzelner, eine sowieso schon 

brüchige Gesellschaft unge hemmt beein flussen zu dürfen? 

Wie wir gezeigt haben, sind es ja vor allem Ruchlosigkeit und 

der Wille zur Manipulation, mit denen die extreme Rechte in 

den relativ ungeregelten sozialen Medien ihre Raumgewinne 

erzielt. Gerade dem digitalen Faschismus lässt sich aber nicht 

einfach mit dem besseren Argument der digitalen Zivilgesell-

schaft Paroli bieten. Und doch sieht sich die Forderung nach 

einer strikteren Regulierung sozialer Medien immer wieder 

dem Vorwurf ausgesetzt, damit werde autoritär in den Wett-

bewerb freier Meinungen eingegriffen, ja man nähere sich so-

gar einem staatlichen Zensursystem wie dem in China an. Als 

gäbe es nur zwei Extreme der digitalen Kontrolle: Silicon Val-

ley versus Peking.

Ohne eine demokratische Kontrolle der so eminent wich-

tigen Meinungsbildungs- und Austauschplattformen gibt man 

den Feinden der offenen Gesellschaft aber neuen Raum zur Ent-

faltung. Denn bei der Regulierung der sozialen Medien geht es 

um nicht weniger als um die Frage, ob der politische Wettbe-

werb im digitalen Zeitalter noch in einer Weise ausgetragen 

wird, die mit demokratischen Werten kompatibel ist. Da ver-

wundert es dann doch, dass man einer Gruppe kalifornischer 

Computer-Nerds anscheinend eher zutraut, schwerwiegende 

Probleme der Welt zu lösen, als den politischen Institutionen 

der Demokratie. Es gehört zur Hybris der sich locker und leger 

gebenden Firmenleitungen, dass sie sich einbilden, technische 
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Lösungen für globale soziale Probleme erarbeiten zu können, 

die komplexer kaum sein könnten. Tatsächlich aber haben die 

Zuckerbergs die Kontrolle über ihre Plattformen weitgehend 

verloren. Die Veröffentlichungsfreiheit, die sie den Menschen 

gegeben haben, hat sich dermaßen verselbstständigt, dass sie 

nun mit destruktiver Wucht auf die Fundamente liberaler De-

mokratien zurückschlägt. Der Schaden ist schon da. Und im-

mer weniger Politiker leugnen, dass es dringend einer Kon trolle 

durch demokratische Institutionen bedarf, um ihn zu reparie-

ren. 

Regulierung, so wird immer deutlicher, kann auch als De-

mokratisierung verstanden werden – als Ermächtigung des Ge-

meinwesens über die neuen Technologien. Dafür müssen wir 

uns nur vor Augen halten, dass auch die herkömmlichen Me-

dien normativ und rechtlich reguliert sind. Wir betrachten das 

mittlerweile als so selbstverständlich, dass wir es allzu oft ver-

gessen. In Bezug auf die sozialen Medien besteht da erhebli-

cher Nachholbedarf. Nicht zuletzt auch deswegen, weil wir es 

hier mit Monopolen zu tun haben, die in einer Marktwirtschaft 

nicht vorgesehen sind. Und es gilt umso mehr, als es hier nicht 

nur um ökonomische, sondern eben auch um informationelle 

und letztlich politische Macht geht. Allerdings tun sich die De-

mokratien schwer mit der Zerschlagung der Monopole, weil 

diese sich, wie bereits dargelegt, »natürlich« gebildet haben – 

über die Marktentscheidungen der Nutzer. Umso dringlicher 

wäre daher eine Zentrierung inhaltlicher Verantwortung. Sie 

würde wohl nicht nur den gröbsten Schaden beheben, sondern 

könnte letztlich auch eine Entmonopolisierung bewirken. 

Denn durch eine Beendigung des postredaktionellen Prin-

zips, durch eine vorgelagerte Inhaltsprüfung, wäre es den Un-

ternehmen allein personell schon nicht mehr möglich, die 

gegenwärtige Masse an postfaktischen und extremistischen 

Inhalten zu veröffentlichen – um sie hinterher unzureichend 
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herauszufiltern. Sie müssten dann eine sinnvolle Auswahl von 

Inhalten vornehmen und dafür wohl auch eine inhaltliche Aus-

richtung festlegen, mit der sich eine solche Auswahl begründen 

lässt. Ähnlich wie bei den Zeitungen, den Verlags- und Medien-

häusern, die sich ja ebenfalls in ihren weltanschaulichen Prin-

zipien unterscheiden, könnte so ein aufgefächertes Marktange-

bot konkurrierender Plattformen entstehen, bei dem die Nutzer 

endlich eine echte Auswahl an Netzwerken hätten, denen sie 

angehören und bei denen sie ihre Informationen veröffentli-

chen und beziehen wollen. Ob das wirklich wünschenswert ist, 

steht auf einem anderen Blatt – es müsste aber zumindest dis-

kutiert werden. 

Diskutabel wäre dabei auch eine Verantwortungszentrie-

rung auf »mittlerer« Ebene, bei der die sozialen Medien zwi-

schen privaten und öffentlichen Netzwerken sowie zwischen 

exklusiven Informationen und Masseninformationen unter-

scheiden. Es liegt schließlich auf der Hand, dass Posts und 

Tweets von einfachen Nutzern nicht auch nur ansatzweise an 

journalistischen und politischen Ansprüchen gemessen werden 

können. Wie immer sich eine solche Aufteilung der Plattform-

räume mit verschiedenen Rechten und Pflichten der Nutzer um-

setzen ließe, zumindest für Akteure, die Massenkommunika-

tion betreiben, müssten ähnliche Normen und Standards gelten, 

wie wir sie von den herkömmlichen Medien kennen. Es führt 

diese Normen nämlich ad absurdum, wenn alternative Nach-

richtensysteme Narrenfreiheit genießen, nur weil sie sich selbst 

nicht als Presse verstehen. 

Eine solche Zentrierung von Verantwortung mag radikal 

wirken, würde sie doch die sozialen Medien vollständig um-

krempeln. Aber deren gegenwärtige Marschrichtung verändert 

die Gesellschaft eben auch radikal. Dieser Umstand verlangt ein 

Umdenken, wenn nicht sogar einen digitalen Gesellschaftsver-

trag, in dem das Verhältnis von Demokratie und Medien neu be-
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stimmt wird. Wo man dies anerkennt, tun sich letztlich sogar Al-

ternativen zur Entmonopolisierung auf. So sollte zum Beispiel 

nicht ausgeschlossen werden, soziale Medien in den Dienst der 

Öffentlichkeit zu stellen. Diese Option – ob durch eine Soziali-

sierung bestehender Plattformen oder durch den Aufbau von 

Plattformen durch die öffentliche Hand – ist gerade vor dem 

Hintergrund der derzeitigen Monopolsituation keineswegs ab-

wegig. Gerade bei natürlichen Monopolen, die Gemeingutcha-

rakter annehmen, war das immer schon ein probates Mittel. 

Und letztlich ist es ja auch bereits beim öffentlich-rechtlichen 

Rundfunk der Grundgedanke gewesen, dass eine vitale Demo-

kratie politisch und wirtschaftlich unabhängiger Medien be-

darf, die sich am Allgemeinwohl ausrichten. 

Bei aller scharfen Rhetorik gegen die Öffentlich-Recht-

lichen, vor allem aus der rechtsextremen Ecke – sie stehen 

durchaus für ein Erfolgsmodell. Ein großer Teil der Bevölke-

rung schenkt ihnen hierzulande nach wie vor ihr Vertrauen. 

Auch für den sozialen Zusammenhalt haben sie sich als ergie-

biger erwiesen als etwa die stark privatisierte Medienland-

schaft in den USA, die die Dramamaschine der sozialen Medien 

schon früh gewissermaßen vorweggenommen hat. Warum also 

nicht soziale Medien schaffen, die diesen Namen verdienen? 

Als Teil einer öffentlichen Infrastruktur, die durch demokra-

tische Gremien gesteuert wird; mit verantwortungsbewussten 

Algorithmen, die pädagogisch wertvolle und kulturell niveau-

volle Inhalte fördern, sowie einer professionellen Kuratierung 

durch ausgebildete Experten. Der Gesellschaft bliebe so sicher 

einiges erspart. Absurder als die Aussicht darauf, dass sich De-

mokraten ständig in den toxischen digitalen Räumen behaup-

ten, ganze Löscharmeen den Müll der Tech-Unternehmen besei-

tigen und Politik und Gerichte immerfort einschreiten müssen, 

ist ein solches Szenario gewiss nicht.

Aber ist eine effektive Regulierung oder gar Sozialisierung 
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der großen Plattformen überhaupt realistisch durchsetzbar? 

Allein schon die internationalen Firmenstrukturen und der glo-

bale Charakter des Internets bergen diesbezüglich ein weiteres 

Dilemma. So steht jeder nationale Reformversuch vor dem Pro-

blem, dass die Unternehmen einer anderen, zumeist der ame-

rikanischen Jurisdiktion unterliegen, sodass die Politik und die 

Gerichte oftmals keinen Zugriff auf die Verantwortlichen haben 

dürften. Problematische Inhalte wären weiter über andere Sei-

ten zugänglich, während Extremisten auf digitale Strukturen 

im Ausland ausweichen können. Zugleich dürften ordnungspo-

litische Schritte in diese Richtung als illiberale Bevormundung 

verstanden werden – und sicherlich auch auf Widerstand sto-

ßen. Die Veröffentlichungsfreiheit hat sich bereits so sehr als 

Norm etabliert, dass längst nicht jeder in einer solchen Regulie-

rung eine freiheitsschützende Politik sehen würde. Dazu zählt 

auch und vor allem die extreme Rechte. Zunehmend bevorzugt 

sie eine digitale Welt, die die traditionellen sozialen Beziehun-

gen zerstört – auch wenn sie vorgibt, diese erhalten zu wollen. 

Aber auch von liberaler Seite ist nicht unbedingt Verständ-

nis für eine durchgreifende Regulierung zu erwarten. Gerade 

die junge Netzgeneration badet sich doch gerne in der Gewiss-

heit, dass das Internet seine eigenen Regeln habe, denen man 

sich anpassen müsse. Diese Ansicht ist allerdings so was von 

2010. Denn das neue Jahrzehnt wird diese Positionen schon 

bald alt aussehen lassen. Der Drang zum öffentlichen Narziss-

mus, den das selbstverliebte Influencertum mit dem digitalen 

Faschismus teilt, erscheint doch reichlich unemanzipiert und 

egoistisch: Für ein wenig individuelle Selbstentfaltung sind 

viele bereit, sich der Macht der Tech-Unternehmen zu unter-

werfen – und somit kollektive Freiheiten preiszugeben. Es mag 

ja sein, dass viele Politiker die sozialen Medien noch nicht so 

recht verstanden haben, wie es häufig aus der Youtuber-Szene 

heißt. Genauso haben aber viele Youtuber nicht verstanden, 
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dass manchmal Einschränkungen nötig sein können, um Frei-

heiten zu schützen. Das ist ein unangenehmes, ein kontrover-

ses Problem, das keine einfachen Antworten kennt. Aber da-

rüber müssen wir reden. Und streiten. In guter demokratischer 

Tradition.
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Postskriptum

Als wir begannen, dieses Buch zu schreiben, war die Welt noch 

eine andere. Es muss wohl niemandem erklärt werden, dass 

das Jahr 2020 vieles durcheinandergebracht hat. Das gilt auch 

für die vorliegende Veröffentlichung. Es war durchaus eine 

Herausforderung, dieses Buch unter Corona-Bedingungen zu 

schreiben. Und auch sein Gegenstand selbst kam während der 

Pandemie ganz schön in Fluss. Es hat sich jedenfalls sehr viel 

getan im Bereich des Rechtsextremismus und der sozialen Me-

dien, seit das Projekt seinen Anfang nahm. Diesen Anfang mar-

kiert ein wissenschaftliches Papier, das wir im April 2019 erst-

mals einer kleinen Öffentlichkeit präsentiert haben. Auf einer 

Konferenz an der University of California in Berkeley, auf de-

ren digitaler Publikationsplattform es im Juli 2019 auch veröf-

fentlicht wurde. 

Mit dem Papier schienen wir einen Nerv getroffen zu ha-

ben. Denn es rief viele positive Reaktionen in Fachkreisen, zivil-

gesellschaftlichen Zusammenhängen und den Medien hervor. 

Sie motivierten uns, unsere Gedanken zum digitalen Faschis-

mus weiterzuentwickeln und zu verfeinern. Dabei profitierten 

wir sehr von dem steten Austausch in unserem Projektteam am 

Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspoli-

tik. Martin Kahl, Janina Pawelz und Stephen Albrecht sind wir 

dafür zu großem Dank verpflichtet. Dass wir diese Ideen aller-

dings zu einem umfangreichen Buch ausbauen konnten, da-

für möchten wir ganz besonders Ludger Ikas vom Dudenverlag 
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danken. Er hat vom ersten bis zum letzten Moment an dieses 

Projekt geglaubt – und durch seine klugen Hinweise einen ent-

scheidenden Einfluss auf die textliche Veredelung gehabt. Dass 

wir dank ihm das Buch in einem solchen ehrwürdigen Verlag 

wie dem Duden, dieser Bastion der autoritativen Vernunft, ver-

öffentlichen dürfen, begreifen wir als große Ehre.

Vielen Menschen mehr gebührt hier noch Dank. Menschen, 

die uns seit Langem oder Kurzem bei unserer Arbeit begleiten, 

die uns inspiriert, sekundiert und auch amüsiert haben. Neben 

unseren Müttern gilt unser Dank insbesondere Reem Ahmed, 

Felix Anderl, Marco Andolfatto, Flaminia Bartolini, Ann-Kath-

rin Benner, Janusz Biene, Lisa Bogerts, Marie Diekmann,  Julia 

Ebner, Matthew Feldman, Fabian Geiß, Regina Hack, Max Hoff-

mann, Daniel Kaiser, Ben Kamis, Maximilian Kreter, Stefan 

Kroll, Philipp Offermann, Jannik Pfister, Matthias Quent, Mar-

tin Schmetz, Sebastian Schindler, Enno Schwanke, Beate Stein, 

Thorsten Thiel,  Philipp Wallmeier, Lindsay Whitney,  Antonia 

Witt, Anna Wunderlich, Jens Zimmermann, Lisbeth Zimmer-

mann – und natürlich auch unseren Mentoren, Christopher 

Daase und Nicole Deitelhoff. Nicht zuletzt möchten wir die-

ses Buch unseren Partne rinnen widmen, die uns ganz beson-

ders vor und während des Schreibprozesses mit Rat und Tat zur 

Seite standen. Ohne sie wäre dieses Buch nicht denkbar.
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